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Neufassung der Ordnung über die Durchführung der 
an den Grenzübergangsstellen der Deutschen Demokr 
blik (Paßkontrollordnung) 
Abschnitt I I I - "Die Paßkontrolle von Personen, die 
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Fjaßkontro l i e 

nicht 
Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik sind" 

1. Gegenwärtig erfolgt eine Überarbeitung und Neuauflage der 
Ordnung über die Durchführung der Paßkontrolle an den 
Grenzübergangsstellen der Deutschen Demokratischen Republik 
(Paßkontro11OrdnungK 
Die überarbeitete Paßkontrollordnung wird folgende 
Abschnitte enthalten: 
Abschnitt I : "Aufgaben und Arbeitsweise der Paßkon­

trolleinheiten des Ministeriums für 
Staatssicherheit bei der Durchführung 
der Paßkontrolle an den Grenzübergangs 1 

s t e l l e n der Deutschen Demokratischen 
Republik" 

Abschnitt I I : "Die Paßkontrolle bei Bürgern der Deut­
schen Demokratischen Republik" 

Abschnitt I I I : "Die Paßkontrolle von Personen, die nicht 
Staatsbürger der Deutschen Demokratischen 
Republik sind" 

Abschnitt IV: "Einzelaufgaben der Paßkontrolle zur 
Gewährleistung der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit im grenzüberschreitenden 
Verkehr" 

Die Herausgabe erfolgt etappenweise, beginnend mit 
vorliegenden Abschnitt I I I . 

dem 

2. Der Abschnitt I I I der Ordnung über die Durchführung der 
Paßkontrolle an den Grenzübergangsstellen der Deutschen 
Demokratischen Republik (Paßkontrollordnung) regelt auf 
der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften die 

Voraussetzungen zum Gestatten des Grenzübertritts 
Erteilung von Visa 
Abfertigung der Grenzübertrittsdokumente 



durch die Paßkontrolleinheiten an den Grenzübergangsstel­
len der Deutschen Demokratischen Republik für Personen, 
die nicht Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Re.pu-
b l i k s i n d . 

3. Der Abschnitt I I I der "Ordnung ..." t r i t t mit Herausgabe 
in Kraft. 
Gleichzeitig treten außer Kraft: 
- Teil I I der Ordnung über die Durchführung der Paßkon­

t r o l l e an den Grenzübergangsstellen der Staatsgrenze 
der Deutschen Demokratischen Republik "Der grenzüber­
schreitende Reiseverkehr von Bürgern der BRD und von 
Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin" in der 
Fassung der 21. Änderung, außer dem Abschnitt II/4/6/3; 

- Teil I I I der Ordnung über die Durchführung der Paßkon­
t r o l l e an den Grenzübergangsstellen der Staatsgrenze 
der Deutschen Demokratischen Republik "Der grenzüber­
schreitende Reiseverkehr von Bürgern anderer Staaten 
(außer der BRD) und von Staatenlosen" in der Fassung 
der 41. Änderung, außer den Abschnitten III/11/1/1 und 
I I I / 1 1 / 1 / 3 " - III/11/1/5; 

- die Abschnitte IV/1/1, IV/1/1/1, IV/1/2, IV/1/4, I V / 3 / 1 , 
IV/3/2/1, IV/3/2/2, I V / 1 0 und IV/12 des Teiles IV der 
Ordnung über die Durchführung der Paßkontrolle an den 
Grenzübergangsstellen der Staatsgrenze der Deutschen-
Demokratischen Republik "Einreisen zu Großveranstal­
tungen. Sonderfragen der Kontrolle und Abfertigung 
des grenzüberschreitenden Verkehrs"; 

- Fernschriftliche Weisung des Leiters der Hauptabteilung 
vom 20. 3. 1978, Tgb.-Nr.: VI/RuG/136/78, über "Ausrei­
sen von Personen mit länger befristetem Aufenthalt in 

• der DDR"i 

- Fernschriftliche Weisung des Leiters der Hauptabteilung 
vom 5. 5. 1978, Tgb.-Nr.: VI/RuG/245/78, über "Abkommen 
zwischen der Regierung der DDR und der Regierung der 
CSSR über den visafreien Reiseverkehr"» 

- Fernschriftliche Weisung des Stellvertreters Paßkon­
t r o l l e vom 22. 2. 1978, Tgb.-Nr.: VI/RuG/93/78, über 
"Eintragung der Zielstaaten in den Ausreisegenehmi­
gungen der CSSR". 
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4.1. Der Abschnitt 11/4/6/3 i s t als Abschnitt IV/2 zu kenn­
zeichnen und entsprechend in den T e i l IV der- Paßkontroll­
ordnung einzuordnen. 
Die Abschnitte III/11/1/1 und III/11/1/3 - III/11/1/5 sind 
als Abschnitte IV/4/1 - IV/4/4 zu kennzeichnen und ent­
sprechend in den T e i l IV der Paßkontrollordnung einzuordnen 
(vgl. auch die 15. Änderung zum T e i l IV der Paßkontroll­
ordnung ) . 

4.2. Nach Entnahme der unter 4.1. genannten Abschnitte sind die 
Teile I I und I I I der Paßkontrollordnung der Vernichtung 
zuzuführen. Über die Vernichtung i s t ein Protokoll, das 
die Registriernummern der vernichteten Teile I I und I I I 
sowie die Anzahl der vernichteten Blätter zu enthalten 
hat, anzufertigen und von dem mit der Vernichtung beauf­
tragten Mitarbeiter sowie vom L e i t e r der Diensteinheit zu 
bestätigen. 

* 

Das Vernichtungsprotokoll i s t bis zum 30. 9. 1978 an die 
Dokumentenstelle des Büros des Leiters der Hauptabteilung 
VI zu übersenden. 

5. Der Abschnitt I I I der Paßkontrollordnung entspricht inhalt­
l i c h grundsätzlich den unter 3. genannten, außer Kraft ge­
setzten Weisungen. 
Sollten sich auf Grund der Neufassung Fragen ergeben, 
hat vor einer eventuellen Änderung der bestehenden Praxis 
eine Konsultation mit der Arbeitsgruppe Recht und Grund­
satzfragen der Hauptabteilung zu erfolgen. 

Vi 

B.1. Bei Erlaß von Änderungen haben die L e i t e r der Abteilungen 
VI oder deren S t e l l v e r t r e t e r Paßkontrolle bzw. die L e i t e r 
der der Hauptabteilung VI direkt unterstellten Paßkontroll­
einheiten nach Vorschlag durch den O f f i z i e r für Regime In­
halt und Umfang erforderlicher Einweisungen der Mitarbeiter 
der Paßkontrolleinheiten zu bestimmen und zu veranlassen. 

6.2. Änderungsmitteilungen sind jeweils nach dieser einführenden 
Weisung dem Abschnitt I I I der Paßkontrollordnung beizufügen. 

6.3. Die bei Erlaß von Änderungen auszusondernden Blätter sowie 
außer Kraft gesetzten Weisungen sind in eigener Zuständig­
keit zu vernichten. Die Vernichtung i s t auf den Änderungs-
mitteilungen zu bestätigen. 

VogR 
Obers 
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III. Die Paßkontrolle von Personen, die nicht Staatsbürger der DDR 
sind 

1. Pässe und Paßersatz 

2. Befreiung von der Paß- und Visapflicht 

3. Visapfl ichtige Einreisen zu einem befristeten Aufenthal t , Visa für 
\ Ein- und Ausreisen 

4. Polizeiliche Meldepfl icht, Genehmigung des Aufenthal tes und Ent­
zug von Genehmigungen zum Aufenthal t , Verlust der Reisedoku­
mente während des Aufenthal tes 

5. Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für Einreisen durch die 
PKE und Durchführung der Visaertei lung 

6. Abfer t igung der Grenzübertr i t tsdokumente, Kontrol le der Ein- und 
Ausreise 

7. Bürger anderer Staaten und Staatenlose mit ständigem Wohnsitz 
in der DDR 

8. Weiterreise von Bürgern sozialistischer Staaten nach drit ten Staaten 
) und Westberl in 

9. Transitreisen 

10. Bevorrechtete Personen, bevorzugte Kontrol le 

11. Einreisen zum Tagesaufenthal t 

12. Berufsbedingter Verkehr 

13. Einreisen zur Leipziger Messe 

14. Übersiedlungen in die DDR ( 

15. Gebührenerhebung 
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Pässe und andere Personaldokumente 

1. Ausländer (Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft 
der DDR besitzen) benötigen für Reisen in und durch die 
DDR einen gültigen Paß bzw. ein anderes gültiges Perso­
naldokument . 
Als Pässe,sind nur die von zuständigen Organen der Staa-
ten ausgestellten nationalen Reisedokumente sowie die 
Laissez-Passer der UNO anzuerkennen/ 
Andere Personaldokumente als Pässe sind nur anzuerken­
nen, wenn das auf der Grundlage zwischenstaatlicher Ver­
einbarungen oder innerstaatlicher Festlegungen ausdrück­
lich bestimmt i s t (siehe Ziffer 4 . ) . 

2.1. Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, benö­
tigen einen eigenen Paß oder ein.eigenes anderes Perso­
naldokument oder müssen im Paß bzw. in einem anderen 
Personaldokument einer erwachsenen Begleitperson einge­
tragen und durch Vorhandensein eines Lichtbildes in die­
sem Paß bzw. anderen Personaldokument identifizierbar 

2.2. Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, benötigen einen eigenen Paß oder ein eigenes an­
deres Personaldokument oder müssen im Paß bzw. in einen/, 
anderen Personaldokument einer erwachsenen Begleitperson 
eingetragen sein. 
(Diese Festlegung schließt ein, daß der Grenzübertritt 
von Kindern, die keinen eigenen Paß bzw. kein eigenes 
anderes Personaldokument besitzen, auch dann nicht zu 
gestatten i s t , wenn sie einen Paß bzw. ein anderes Per-

Die von Staaten der EG ausgestellten Pässe mit der außer der 
Staatsbezeichnung vorhandenen Aufschrift "Europäische Gemein­
schaft" gelten als nationale Reisedokumente der einzelnen EG-
Staaten und sind als solche anzuerkennen. 

sein . 
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sonaldokument eines Erwachsenen, in dem sie eingetragen 
sind, dessen Inhaber jedoch nicht mitreist , vorweisen.) 

3> Pässe und andere Personaldokumente sind bei der Durch­
führung der Paßkontrolle hinsichtlich ihrer Anerkennung 
durch die Deutsche Demokratische Republik, ihrer Echtheit, 
der Übereinstimmung des Reisenden mit der durch den Paß 
bzw. das andere Personaldokument ausgewiesenen Person 
(Identität) und ihrer Gültigkeit zu kontrollieren. 
Der Grenzübertritt i s t nur mit von der DDR anerkannten, 
echten und gültigen Pässen bzw. anderen Personaldokumen­
ten sowie nach Feststellung der Identität zu gestatten. 

Bei der Wiederausreise von Personen, die im Transit r e i ­
sten oder sich besuchsweise in der DDR aufhielten, kann 
auf die nochmalige Prüfung der Anerkennung durch die DDR 
und der zeitlichen Gültigkeit verzichtet werden. 

4, Als andere Personaldokumente sind anzuerkennen: 

a) Der Westberliner Personalausweis ("Behelfsmäßiger Per­
sonalausweis") einschließlich des vorläufigen behelfs­
mäßigen Personalausweises in Blattform oder ein anderes 
vom Westberliner Senat ordnungsgemäß ausgestelltes Do­
kument (siehe Anlage) für Personen mit ständigem Wohn­
s i t z in Westberlin 

b) Personalausweise (auch Bürgerausweise oder Identitäts­
karten genannt) von 

- Bürgern s o z i a l i s t i s c h e r Staaten entsprechend den 
Festlegungen des Abschnittes I I I / 2 ; • - • 
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- Bürgern nordeuropäischer Staaten zur Erteilung 
von Visa zum Tagesaufenthalt in den festgelegten 
Orten des Bezirkes Rostock; 

. - Bürgern n i c h t s o z i a l i s t i s c h e r Staaten, wenn eine 
besondere Weisung der Hauptabteilung vorliegt, 
oder wenn von Auslandsvertretungen der DDR oder 
den Visabüros ein Visum, das ausdrücklich in Ver­
bindung mit dem Personalausweis/der Identitäts­
karte g i l t , e r t e i l t wurde 

c) Kinderausweise und für Pert>unen mit ständigem Wohn­
s i t z in Westberlin, die das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, die Westberliner Kinderlicht-
bildbescheinigung. 
Bei Bürgern der BRD und Westberlinern, die das 10. 
Lebensjahr vollendet haben, muß der Kinderausweis 
bzw. die Kinderlichtbildbescheinigung mit einem 
Lichtbild versehen sein. 

d) Seefahrtsbücher (auch als SeemannspaO bezeichnet), 
von Seeleuten für den Landgang, für Reisen auf dem 
Land- oder Luftweg von oder nach Seehäfen der DDR, 
für Durchreisen und darüber hinaus entsprechend 

-, zwischenstaatlichen Vereinbarungen (vgl. s p e z i e l l e 
Festlegungen in den Abschnitten H I / 2 ) . 

e) Schifferdienstbücher für Binnenschiffer der VR Polen 
und der CSSR. 

f) Erlaubnisscheine für Luftfahrtpersonal der VR Polen, 
SR Rumänien, Ungarischen VR und VR Bulgarien 
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g) Grenzausweise der CSSR und der VR Polen 

h) Ersatzreisedokumente (in der Regel Pässe in Blattform,) 

- die von Vertretungen anderer Staaten in der DDR 
für Bürger ihrer Staaten zur Rückreise in den 
Heimatstaat ausgestellt wurden; 

- die von Vertretungen anderer Staaten in anderen 
Staaten und in Westberlin ausgestellt wurden, unter 

.... Beachtung des gegebenenfalls eingetragenen Reise­
z i e l s bzw. Geltungsbereiches für Reisen durch die 

,.. DÜR X, jedoch nicht die von Auslandsvertretungen der 
BRD ausgestellten "Reiseausweise als PaQerSatz" 

i ) Ausweise für algerische Werktätige in der DDR (auch 
al s "Onamo-Reisedokument" bezeichnet) sind ausnahms­
los nur durch die PKE Flughafen Berlin-Schönefeld für 
Reisen von und nach der DVR Algerien anzuerkennen. 

xDas g i l t auch für die von den Auslandsvertretungen der VR China 
für eine Reise innerhalb eines Jahres ausgestellten E r s a t z r e i s e ­
dokumente mit der Aufschrift "Permis de Voyage" und "Travel Per­
mit" . > . •<' ' ' :;• ; ' 

http://iif.ii
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Der Senator für Inneres 1 Berlin 31, Fehrbelliner Platz 2 
den 

Bescheinigung 

L i c h t b i l d 

Der/Die nebenstehend abgebildete ... 
(Name, Vorname) 

geboren am 

i s t für Berlin S t r . Nr 

ohne/mit Staatsangehörigkeit p o l i z e i l i c h 
gemeldet. 

Diese Bescheinigung i s t gültig b i s 

Im Auftrage 
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Pässe und andere Personaldokumente, die nicht anzuerkennen 
sind 

1 . Als Pässe bezeichnete oder paßähnliche Dokumente f i k t i ­
ver "Staaten", Vereinigungen und Organisationen, z. B. 

- "Diplomatenpässe" mit dem Aufdruck "Republik Koneuwe" 
- paßähnliches Dokument einer "World Service Authorithy" 
- paßähnliches Dokument des Malteser Ordens mit der Be­

zeichnung "Diplomatie Service Credentials" 
- "Diplomatenpässe" einer Organisation "Souveräner Orden 

von Zypern" . 
- paßähnliches Dokument mit der Bezeichnung "World 

Citizen's - International I d e n t i f i c a t i o n " ; 

Inhaber dieser Dokumente sind aufzufordern, einen Paß 
ihres Heimat- bzw. Aufenthaltsstaates vorzuweisen. IB 
sind nicht zu e r t e i l e n . 

2. Paßähnliche Dokumente und Ausweise internationaler Ver­
einigungen und Organisationen, z. B. 

- von der Beiruter Delegation des Internationalen Roten 
Kreuzes ausgestelltes Dokument des Internationalen Ro­
ten Kreuzes, 

- Ausweis für Abgeordnete der Beratenden Versammlung des 
Europarates und Ausweise für Mitglieder und Bedienstete 
der Organe der Europäischen Gemeinschaften 

Inhaber dieser Dokumente sind aufzufordern, einen Paß 
ihres Heimat- bzw. Aufenthaltsstaates vorzuweisen. IB 
nicht zu e r t e i l e n . 

sind 
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Als Pässe einer internationalen Organisation sind nur 
die Laissez-Passer der UNO anzuerkennen. 

3.1. Pässe und Personaldokumente völkerrechtswidriger E x i l -
und Emigrantenregierüngen: 

- l i t a u i s c h e r Paß mit der Bezeichnung "Lietuvos Respublica 
Uzsienio Pasas" in l i t a u i s c h e r und französischer Spracht, 

- l e t t i s c h e r Paß mit der Bezeichnung " L a t r i j a s Republika -
Arzanju Päse" in l e t t i s c h e r und französischer Sprache; 

- estnischer Paß mit der Bezeichnung "Eesti Vabariik -
Valispass" in estnischer und englischer Sprache. 

3.2. Pässe des sogenannten "Türkischen föderativen Staates 
Zyperns" ("Turkish Federated State of Cyprus") bzw. der 
sogenannten "Türkischen Republik Nordzypern" (Turkish 
Republic of Northern Cyprus"). 

3.3. Reisedokumente der vom Regime in Südafrika gebildeten 
Bantustans: Transkei, Bophuthatswana, Venda, Qua Qua, 
Ciskei 

Inhaber derartiger Reisedokumente sind aufzufordern, einer 
N Paß ihres Heimat- bzw. Aufenthaltsstaates vorzuweisen. 
Kann ein solcher nicht vorgewiesen werden, kann in beson­
ders begründeten Ausnahmefällen (z. B. in durchgehenden 
Zügen zwischen der BRD und Westberlin) eine Identitäts­
bescheinigung e r t e i l t werden. 

4. Pässe und andere Personaldokumente der BRD, einschließ­
l i c h Reiseausweise für Flüchtlinge und Reiseausweise 
für Staatenlose, . 
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(64. Änderung) 

\ - die in Westberlin ausgestellt (ausstellende Behörde: 
"Der Bundesminister des Innern"), verlängert oder 
ergänzt wurden, : iKi; .. 

- deren Inhaber in Westberlin wohnhaft i s t ( a l s Wohn­
ort i s t "Be r l i n " eingetragen). 

Dies bezieht sich auch auf: 

- Pässe der BRD, die für Westberliner ausgestellt wurden 
und mit dem Stempel "Ausgestellt in Übereinstimmung 
mit dem Viermächte-Abkommen vom 3. September 1971" 
versehen sind; 

- Diplomatenpässe der BRD, die für die Westberliner Bun­
destagsabgeordneten ausgestellt wurden (anhand der Diplo 
matenpässe der BRD i s t nicht f e s t s t e l l b a r , ob der In­
haber Westberliner Bundestagsabgeordneter i s t , so daß 
die Durchsetzung mit den Mitteln der Fahndung e r f o l g t ) ; 

- die von den Auslandsvertretungen der BRD für Westber­
li n e r ausgestellten "Reiseausweise als Paßersatz zur 

Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland"; 

- Pässe der BRD, die für Westberliner•wegen Verlust 
ihres Personalausweises in der BRD ausgestellt wur­
den und in denen als Wohnort ein Ort in der BRD ein­
getragen i s t ( C h a r a k t e r i s t i s c h i s t , daß diese Pässe 
nur kurz b e f r i s t e t werden. Die Nichtanerkennung hat 
nur dann zu erfolgen, wenn es sich bei deren Inhabern 
nachweislich um Westberliner handelt. Als entsprechen-

000012 
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der Nachweis gelten andere mitgeführte Dokumente und/ 
oder eigene Äußerungen der Personen, aus denen zwei­
f e l s f r e i zu entnehmen i s t , daß sie ihren ständigen 
Wohnsitz in Westberlin haben. Die Nichtanerkennung 
solcher BRD-Pässe i s t örtlich zu vermerken.); 

- Seefahrtsbücher der BRD, die für Westberliner ausge­
s t e l l t wurden (außer bei Genehmigung von Landg'ang 
- vgl. dazu auch III/12/1/3, Ziffer 1.2.). 

Identitätsbescheinigungen können e r t e i l t werden. 

4.1. Bei Anreise von Inhabern von Diplomaten-, Mini­
s t e r i a l - , Dienst- und Reisepässen der BRD mit ein­
getragenem Wohnort "Berlin" sowie von in den Fahn­
dungsmitteln erfaßten Westberliner Bundestagsabge­
ordneten i s t wie folgt zu verfahren: 

Dem Paßinhaber i s t wörtlich mitzuteilen: "Ihren Paß 
der BRD können Sie nicht für Reisen in (bzw. durch)' 
die Deutsche Demokratische Republik benutzen. Sie 
haben Ihren 
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ständigen Wohnsitz in Berlin (West) und benötigen dem­
zufolge einen Westberliner Personalausweis." 

Soll eine Einreise in die DDR erfolgen und wird kein 
Berechtigungsschein zum Empfang eines Visums vorgelegt, 
is t der letzte Satz durch die Worte "und einen Berech­
tigungsschein zum Empfang eines Visums" zu ergänzen. 

Wird kein Westberliner Personalausweis mitgeführt, be­
steht die Möglichkeit des Erwerbs einer gebührenpflich­
tigen Identitätsbescheinigung. Bei Einreisen zum Aufent­
halt in der DDR kann jedoch nur dann eine Identitätsbe-
scheinigung e r t e i l t werden, wenn dis festgelegten Voraus­
setzungen zur Erteilung von Visa zur Einreise bzw, zur 
Ein- und Ausreise für Personen mit ständigem Wohnsitz 
in Westberlin gegeben sind. 

Wird der Erwerb einer Identitätsbescheinigung abgelehnt, 
is t der Paßinhaber zurückzuweisen. Bei Transitreisen von 
Inhabern von Diplomaten-, Ministerial- und Dienstpässen 
in durchgehenden Zügen zwischen der BRD und Westberlin 
i s t im Falle der Ablehnung des Erwerbs einer Idsntitäts-
bescheinigung unabhängig von deren Einverständnis sine 
gebührenfreie Identitätsbescheinigung (zusammen mit dem 
Transitvisum), ohne Unterschrift durch den Reisenden und 
ohne Bezugnahme auf das Lichtbild im Paß, zu übergeben. 

Da in politisch begründeten Ausnahmefällen eine Akzeptie­
rung eines Diplomaten-, Ministerial- und Dienstpasses der 
BRD mit eingetragenem Wohnort "Berlin" denkbar i s t , hat 
keine Beanstandung zu erfolgen, wenn in bzw. zu einem 
solchen Paß ein Visum e r t e i l t wurde. 

Darüber hinaus i s t zu berücksichtigen, daß die getrof­
fenen Festlegungen nicht für Angehörige der Ständigen 
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Vertretung der BRD in der DDR zutreffen, in deren Pässe 
als Einsatz- und derzeitiger Wohnort ebenfalls "Berlin" 
eingetragen i s t (wobei eben Berlin, Hauptstadt der DDR, 
und nicht Westberlin gemeint i s t ) . Abgesehen davon, daß 
diese Pässe mit einem Visum der DDR versahen sind, i s t 
in den Pässen eingetragen "Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland", so daß eine zweifeisfreie 
Unterscheidung möglich i s t . 

5.1. Westberliner Personalausweise, die für Bürger der BRD 
ausgestellt wurden. 

Westberliner Personalausweise werden für Bürger der BRD, 
die ihr Reisedokument in Westberlin verloren haben und 
auf dem Landweg nach der BRD zurückreisen wollen, aus­
g e s t e l l t . Sie werden kurz b e f r i s t e t und es wird eine 
Westberliner Wohnanschrift eingetragen. 
Die Nichtanerkennung hat nur dann zu erfolgen, wenn es 
sich bei deren Inhabern nachweislich um Bürger der BRD 
handelt. Als entsprechender Nachweis gelten andere mit­
geführte Dokumente und/oder eigene Äußerungen der Inha­
ber, aus denen zwei f e l s f r e i zu entnehmen i s t , daß s i e 
in der 'BRD wohnhaft und Bürger der BRD sind. 
Die Nichtanerkennung solcher Westberliner Personalaus­
weise i s t örtlich zu vermerken. Identitätsbescheinigungen 
können e r t e i l t werden. 

5.2. Westberliner Personalausweise, in denen Behörden der BRD 
Eintragungen, die sich auf die Personalien des Inhabers 
(z. B. Wohnanschrift in der BRD, ergänzende Eintragung 
eines Kindes) oder auf die Gültigkeit des Personalaus­
weises (z. B. Verlängerungen) beziehen, vorgenommen haben. 
Identitätsbescheinigungen können e r t e i l t werden. 
Eintragungen, die in keiner Beziehung zu den Personalien 
des Inhabers oder der Gültigkeit des Ausweises stehen 
(z. B. Eintragung eines Konsuls über geliehenes Geld), 
sind nicht zu beanstanden. 

fj5 t i<J 
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üie Gültigkeit von Pässen und anderen Personaldokumente i 

Pässe und andere Personaldokumente sind ungültig und 
nicht anzuerkennen, wenn Gründe gemäß Zi f f e r 4. des 
Abschnittes I I / l / l zutreffen. 

Dabei i s t zu beachten: 

oooois 

a) Es sind keine Eintragungen, Unterschriften oder Siegel 
zu fordern, die im Paß bzw. Personaldokument nicht vor­
gesehen sind oder aus offensichtlichen bzw. erklärbaren 
Gründen nicht enthalten sein können (z. B. Personenbe­
schreibung; Siegelung des Lichtbildes, wenn die Lich t ­
b i l d s e i t e f o l i i e r t i s t ; Unterschrift des Inhabers*, 
Siegelung der Eintragung von Kindern). 

b) Sammelpässe, die keine Lichtbilder enthalten, sind anzu­
erkennen, wenn die Personen, für die der Sammelpaß aus­
g e s t e l l t wurde, im Besitz eines mit Li c h t b i l d versehenen 
amtlichen Persona 1dokumentes sind. 

2.1. Der Grenzübertritt mit Pässen und anderen Personaldokumenten 
von Personen, die Angehörige von Vertretungen anderer Staa­
ten in der DDR sind, oder die ein Diplomatenvisum enthalten, 
und die ungültig s i n d , i s t zu gestatten, wenn der Grund der 
Ungültigkeit geringfügig i s t und an der Echtheit insgesamt 
keine Zweifel bestehen (z. B. k u r z f r i s t i g abgelaufene Gül­
t i g k e i t ) . 

So sind beispielsweise Reisepässe der BRD und Westberliner Perso­
nalausweise, die für Bürger ausgestellt wurden, die des Schreibens 
unkundig bzw. zur Unterschriftsleistung nicht in der Lage sind und 
bei denen anstelle der Unterschrift in dem dafür vorgesehenen Raum 
ein durchgehender S t r i c h ausgedruckt wurde, anzuerkennen. 
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Entsprechend den Umständen jedes E i n z e l f a l l e s kann der 
Inhaber des Passes bzw. anderen Personaldokumentes auf 
den Mangel in höflicher Form aufmerksam gemacht werden. 
Über derartige Feststellungen i s t die Abteilung Paßkon­
trolle/Referat Recht und Grundsatzfragen zur weiteren 
Veranlassung in Kenntnis zu setzen. 

2.2. Pässe und andere Personaldokumente, die nicht völlig den 
unter Z i f f e r 1. festgelegten Bedingungen entsprechen, in 
bzw. zu denen jedoch von der HA Konsularische Angelegen­
heiten des MfAA oder den Auslandsvertretungen der DDR ein 

• Visum e r t e i l t wurde, sind, wenn an der Echtheit insgesamt 
keine Zweifel bestehen, nicht zu beanstanden. 

Bei auftretenden Fragen i s t die Abteilung Paßkontrolle/Re­
ferat Recht und Grundsatzfragen möglichst unter Beifügung 
einer Dokumentation zur weiteren Prüfung zu informieren. 

2.3. Durch die PKE Flughafen Berlin-Schönefeld i s t die Ausreise 
von Ausländern mit durch Fristablauf ungültig gewordenen 
Pässen zu gestatten, wenn ein gültiges auf einer "Anlage 
zum Paß/Ausweis" e r t e i l t e s Visum zur Ausreise vorhanden 
i s t und eine entsprechende Information des OLZ der HA VI 
darüber vorliegt. 

I I I / 1 / 3 
Seite 2 
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f) Zusatzblätter dürfen nur amtlich angebracht und 
die Anbringung muß so bescheinigt sein, daß ein 
Mißbrauch ausgeschlossen i s t . 

2« Pässe und Paßersatz sind ungültig, wenn 

- die unter 1 genannten Voraussetzungen für ihre 
Gültigkeit nicht gegeben sind; 

- deren Inhalt ohne behördliche Bestätigung verändert 
wurde; 

- sie stark beschädigt sind. 

Als stark beschädigte Dokumente gelten insbesondere, 
wenn 

- a l l e Seiten oder wenn Seiten mit dem Lichtbild oder 
den Angaben zur Person lose sind; 

- das Lichtbild lose oder nur noch geringfügig be­
festigt i s t ; 

- Angaben zur Person oder andere für die Kontrolle maß­
gebliche Angaben nicht mehr leserlich sind. 

3.1. Pässe und Paßersatz, die nur geringfügige Mängel, die 
für die Feststellung der Echtheit, Identität und Gültig­
keit gegenstandslos sind (z. B. lose Seiten, die keine 
für die Kontrolle erforderlichen Angaben enthalten), auf­
weisen, sind als gültig zu betrachten und nicht zu bean­
standen. 
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3.2. Der Grenzübertritt mit Pässen und Paßersatzdokumenten 
von Personen, die Angehörige von Vertretungen anderer 
Staaten in der DDR sind, oder die ein Diplomatenvisum 
enthalten, und die nach Ziffer 1. und 2. ungültig 
sind, i s t zu gestatten, wenn der Grund der Ungültig­
keit geringfügig i s t und an der Echtheit insgesamt 
keine Zweifel bestehen (z. B. kurzfristig abgelaufene 
Gültigkeit). 
Entsprechend den Umständen jedes Einzelfalles kann der 
Inhaber des Passes bzw. Peßersatzes auf den Mangel in 
höflicher Form aufmerksam gemacht werden. 
Ober derartige Feststellungen i s t die AG Recht und 
Grundsatzfragen zur weiteren Veranlassung in Kenntnis 
zu setzen. 

3.3. Pässe und Paßersatzdokumente, die nicht völlig den 
unter Ziffer 1. festgelegten Bedingungen entsprechen, 
in bzw. zu denen jedoch von der HA Konsularische Ange­
legenheiten des MfAA oder den Auslandsvertretungen der 
DDR ein Visum e r t e i l t wurde, sind, wenn an der Echtheit 
insgesamt keine Zweifel bestehen, nicht zu beanstanden. 
So sind z. B. die Auslandsvertretungen der DDR befugt, 
zu den Pässen chilenischer Emigranten, deren zeitliche 
Gültigkeit abgelaufen i s t , und wenn durch den Aufent­
haltsstaat keine Fremdenpässe oder diesen gleichgestellte 
Reisedokumente ausgestellt werden, Visa auf "Anlege zum 
Paß/Ausweis" zu erteilen. 
Bei auftretenden Fragen i s t die AG Recht und Grundsatz­
fragen möglichst unter Beifügung einer Dokumentation zur 
weiteren Prüfung zu informieren. 
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Hinweise Ober die Anerkennung besonderer Pässe und anderer 
Personaldokumente _̂ 

1. "Permit to reenter the 
United States", ausge­
s t e l l t vom Justizmini­
sterium der USA 

Nicht anerkennen. Möglich­
keit des Erwerbs einer Iden­
titätsbescheinigung besteht. 

2. "Re-entry permit to Japan* 
ausgestellt vom Justizmi­
nisterium Japans 

Nicht anerkennen. Möglich­
keit des Erwerbs einer Iden­
titätsbescheinigung besteht. 

3. Reisepaß der USA als 
Familienpaß ausgestellt 
(Ehefrau i s t auf Licht­
bild mit abgebildet und 
nur mit Vornamen einge­
tragen) 

4. Französisches Dokument 
"Titre D'Identite et de 
Voyage" (Urkunde über 
die Identität und die 
Reise) 

Anerkennen. 
Jedoch keine Anerkennung, 
wenn nur Ehefrau r e i s t . Er­
werb einer Identitätsbe­
scheinigung durch Ehefrau 
nicht möglich. 

Nicht anerkennen. Möglich­
keit des Erwerbs einer Iden-
titätabescheinigung besteht. 

5. "Br i t i s h V i s i t o r ' s 
Passport" des Vereinig­
ten Königreiches von 
Großbritannien und Nord­
irland 

Nicht anerkennen. Möglich­
keit des Erwerbs einer Iden­
titätsbescheinigung besteht. 
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6. Von arabischen Staaten 
"für die Flüchtlinge 
Palästinas" ausgestell-

.. te Pässe ••' 

7« Von der Vereinigung ko­
reanischer Einwohner 
(General Association of 
Korean Residents) in 
Japan für in Japan l e ­
bende Koreaner ausge­
s t e l l t e s Personaldoku­
ment ("Certificate") 

8. Reise- und Identitäts­
dokument (TRAVEL AND 
IDENTITY DOCUMENT) des 
Rates der Vereinten 
Nationen für Namibia 
(UNITED NATIONS COUNCIL 
FOR NAMIBIA) 

9. Reisedokument PASSPORT 
NAMIB 
(SOUTH WEST AFRICA) 

II I / 1 / 4 
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Anerkennen, wenn sie den 
grundsätzlichen Anforde­
rungen entsprechen. 

Nicht anerkennen. Visa wer­
den erforderlichenfalls von 
der Botschaft der DDR in Ja­
pan auf "Anlege zum Paß/Aus­
weis" zu dorn von den japani­
schen Behörden ausgestellten 
"Certificate of Identity" er­
t e i l t . 

Anerkennen. 
Der Paß wird durch den Rat 
der Vereinten Nationen für 
Namibia seit 1970 für Bür­
ger Namibias ausgestellt. 

Anerkennen. 
Das Reisedokument wird von 
der Befreiungsbewegung Nami­
bias SWANUF (siehe Seite 3 
des Dokumentes) für Bürger 
Namibias ausgestellt. ^ 
Hinweis: Den Inhabern i s t zu 
empfehlen, sich um ein Reiee-
dokument entsprechend Z i f f . 8 
zu bemühen» 
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10. "CERTFICATE OF IDENTY" 
des Vereinigten König­
reiches von Großbri­
tannien und Nordirland 

Als FremdenpaO anerkennen 

11. "LAISSEZ PASSER" 
der Republik Libanon 

Als Fremdenpaß anerkennen. 
Das Reisedokument wird durch 
die libanesischen Behörden 
und Auslandsvertretungen vor­
wiegend für palästinensische 
Flüchtlinge ausgestellt. 

12. "Passeport de Emigration' 
der Ungarischen Volks-
republik 
Spezielles Ausreisedo­
kument der UVR zur Über­
siedlung von Personen, 
die aus der Staatsbür­
gerschaft der UVR ent­
lassen wurden, das nur 
zur Ausreise aus der 
nicht aber zur Wieder­
einreise in die UVR 
berechtigt. 

Zur Einreise in die DDR nicht 
anerkennen. Erwerb einer Iden­
titätsbescheinigung nicht mög­
l i c h . 
Für Reisen durch die DDR anerken­
nen 

13. "IDENTITY CERTIFICATE" 
der Republik Indien 

Als Fremdenpaß anerkennen. 

14. Diplomaten- und Dienst­
pässe des Vatikan mit 
der Bezeichnung "Saint 
Siege" (d. h. "Heiliger 
Stuhl") 

Anerkennen 
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15. Vom Ministerium des Innern der Anerkennen 
Vereinigten Republik Tansania 
für Mitglieder des ANC ausge­
s t e l l t e Identitätszertifikate 
(üoppelseite , Format A 4 ) 

16. Pässe der ehemaligen Republik Nicht anerkennen. Er-
Obervolta ( j e t z t Burkina Faso) werb einer Identitäts-
Aufdruck in französisch "Repu- besehe in igung nicht 
blique de Haute Volta" bzw. mit möglich. 
i'.it der Bezeichnung "Vultaique" 

I I I / 1 / 4 
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17. Paß des Vereinigten Königrei- Anerkennen 
ches von Großbritannien und 

Nordirland mit dem eingedruck­
ten Status " B r i t i s h National 
(Overseas)", d.h. " b r i t i s c h e r * 
Nationalität (Ausland)"; Aus­
stellung des Passes erfolgt in 
den Jahren 1987 - 1997 für in 
Hongkong lebende Bürger b r i ­
tischer Nationalität. Die Pässe 
erhalten des weiteren einen Ver­
merk, der übersetzt lautet: "Der 
Inhaber dieses Passes hat die 
ständige Kennkarte von Hongkong 
mit der Nr. dies besagt, 
daß der Inhaber das Recht zur 
Wohnsitznahme in Hongkong be­
s i t z t " . 
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ta" bzw. mit der Bezeich­
nung "Voltaique" 

19. Paß des Vereinigten Anerkennen 
Königreiches von Groß­
britannien und Nord­
irland mit dem auf 
Seite 1 eingedruckten 
Status "British National 
(Overseas)", d. h. "br i ­
tischer Nationalität 
(Ausland)"; Ausstellung 
des Passes erfolgt in 
den Oahren 1987 - 1997 
für in Hongkong lebende 
Bürger britischer Natio­
nalität. 
Die Pässe erhalten des 
weiteren einen Vermerk, 
der übersetzt lautet: 
"Der Inhaber dieses Pas­
ses hat die ständige Kenn­
karte von Hongkong mit 
der Nr. dies besagt, 
daß der Inhaber das Recht 
zur Wohnsitznahme in Hong­
kong besitzt". 



4. Austauschblatt 
(56. Änderung) 

Identitätsbescheinigung 

1. Die Identitätsbescheinigung - nachfolgend nur als "IB" 
bezeichnet - berechtigt in Verbindung mit einem für die 
jeweilige Reise erforderlichen Visum (bei Seeleuten auch 
in Verbindung mit dem Landgangsschein) zum Grenzübertritt. 

2. IB werden e r t e i l t von 

- den Auslandsvertretungen der DDR, den Visabüros 
Saßnitz und Warnemünde sowie der HA Konsularische 
Angelegenheiten des MfAA an Personen, die die Staats­
grenze der DDR überschreiten wollen und nicht im Be­
s i t z gültiger bzw. anzuerkennender Reisedokumente sind; 

- den Dienststellen der DVP an Personen, die während 
ihres Aufenthaltes oder ihrer Durchreise ihr Reise­
dokument verloren haben, wenn deren Heimatstaat keine 
Auslandsvertretung in der DDR unterhält oder sofern 
die Ausstellung eines Ersatzreisedokumentes durch die 
Auslandsvertretung in der DDR nicht vorgeschrieben i s t 
bzw. nicht erfolgt; 

- den Dienststellen der DVP in Ausnahmefällen an Aus­
länder, die nicht im Besitz eines Passes sind und 
die ihren Aufenthalt in der DDR beenden (die Aus­
reise erfolgt nur über die Grenzübergangsstelle 
Flughafen Berlin-Schöneteld - vgl. auch Zif f e r 9.); 

- den Dienststellen der DVP an Personen, denen der An­
trag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der 
DDR und die Obersiedlung nach der BRD bzw. Westberlin 
genehmigt wurde (vgl. auch II/2/3/2, Ziffer 6.3.); 

- den Paßkontrolleinheiten gemäß nachfolgenden Fest­
legungen. 

Die von den Auslandsvertretungen der DDR, der HA Konsu­
larische Angelegenheiten des MfAA, den Visabüros Saßnitz 
und Warnemünde und den Dienststellen der DVP ausgestell­
ten IB müssen gesiegelt und unterschrieben sein. 
Bei IB, die von den Paßkontrolleinheiten e r t e i l t werden, 
sind das Siegel (des Ministeriums für Auswärtige Angele­
genheiten) und die Unterschrift ( i . A.) bereits aufgedruckt 

u u o u /<.« I I I / i / 5 
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3. Die PKE sind befugt, in nachfolgend festgelegten Fäl­
len an Bürger anderer Staaten, mit denen keine Befrei­
ung von der Visapflicht für a l l e Reisearten vereinbart 
i s t bzw. an Ausländer, die nicht im Besitz von Dokumen-

x 
ten sind, die zur visafreien Reise berechtigen , sowie 
an Westberliner, IB zu erteilen: 
- Inhaber von Personalausweisen bzw. Identitätskarten, 

die nicht als zum Grenzübertritt berechtigende Per­
sonaldokumente anerkannt werden (vgl. auch I I I / l / l , 
Z i f f e r 4. a) - b); 

- Personen, deren Paß bzw. anderes Personaldokument von 
der DDR nicht anerkannt wird oder ungültig i s t , so­
fern nicht in den Festlegungen der Abschnitte I I I / 1 / 2 
und III/1/4 die Erteilung von IB ausdrücklich unter­
sagt wird; 

- Personen, in deren Paß bzw. anderem Personaldokument 
für das Anbringen von Visa - sofern sie in den Paß 
bzw. andere Personaldokument zu erteilen sind - und 
Kontrollvermerken kein Platz mehr vorhanden i s t (die­
se Festlegung g i l t jedoch nicht für Inhaber von Pässen 
und anderen Personaldokumenten, in bzw. auf denen aus 
objektiven Gründen und ohne Verschulden des Reisenden 
keine Visa angebracht werden können; in solchen Fällen 
i s t das Visum auf der "Anlage zum Paß/Ausweis" zu er­
teilen) ; 

- Bürger der BRD, die von Westberlin oder von dri11 en 
Staaten kommend nach der BRD zurückreisen wollen und 
ihren Paß während ihres Aufenthaltes in Westberlin 
bzw. in dritten Staaten verloren haben und eine Ver-

xEine Erteilung von IB an Bürger anderer Staaten gemäß PKO 
II I / 2 / 1 - l i l / 2 / 8 sowie an Bürger anderer Staaten, die ge­
mäß den Abschnitten I I I / 2 / 9 - III/2/21 mit den dort genann­
ten Reisedokumenten v i s a f r e i reisen, i s t auf Grund der be­
stehenden zwischenstaatlichen Vereinbarungen gegenstandslos. 
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lustbescheinigung vorweisen oder s i ch durch andere 
Dokumente als Bürger der BRD legitimieren; 

- Westberliner, die von der BRD oder von anderen Staaten 
kommend nach Westberlin zurückreisen wollen und ihren 
Personalausweis während ihres Aufenthaltes in der BRD 
bzw. in anderen Staaten verloren haben und eine Ver­
lustbescheinigung vorweisen oder sich durch andere 
Dokumente als Westberliner legitimieren. 

- Personen, die sich in Westberlin als Asylbewerber ge­
meldet haben, nicht im Besitz eines Passes des Staa­
tes sind, den sie verlassen haben, zur einmaligen 
Reise im Transit von Westberlin nach der BRD, wenn 
sie eine z e i t l i c h gültige von den dafür zuständigen 
Stellen beim Westberliner Polizeipräsidenten mit Sie­
gel und Unterschrift des Ausstellers (Abteilung Ord­
nungsaufgaben beim Westberliner Poliziepräsidenten) 
ausgestellte "Bescheinigung über die Meldung eines 
Asylbewerbers" mit Lichtbild (ordnungsgemäß befestigt 
und gesiegelt) vorweisen, in der bezogen auf den Asyl­
bewerber ausdrücklich formuliert i s t , daß er aufge­
fordert wurde, sich "von Berlin (West) in die Bundes­
republik Deutschland" zu begeben. 

Personen, die nur im Besitz diverser Dokumente wie 
Mitgliedsbücher, Betriebsausweise, Fahrerlaubnisse 
sind, können keine IB erwerben. 

. Die Erteilung einer IB i s t nur statthaft, wenn die 
Echtheit der Dokumente und die Identität der Person 
keinem Zweifel unterliegen. Zur Prüfung dessen können 
weitere Dokumente, die der Reisende mitführt (z. B. 
Identitätsausweise, Fahrerlaubnisse), hinzugezogen 
werden. 
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An Burger der BRD und Westberliner, die eine Verlust­
bescheinigung vorweisen, sind IB nur zu erteilen, wenn 
die Verlustbescheinigung mit einem Lichtbild der Per­
son versehen i s t oder zu einer Verlustbescheinigung 
ohne Lichtbild ein anderes, mit einem Lichtbild ver­
sehenes amtliches Dokument (z. B. Führerschein) vor­
gewiesen werden kann. 
Für Personen, die eine "Bescheinigung über die Meldung 
eines Asylbewerbers" ohne Lichtbild bzw. mit einem Licht 
bild vorweisen, zu dem die Identität nicht zweifels­
f r e i feststellbar i s t , oder deren Bescheinigung z e i t ­
l i c h ungültig i s t oder in der anstelle der den Reali­
täten entsprechenden Formulierung "... von Berlin (West) 
in die Bundesrepublik Deutschland ..." nur von "Berlin . 
nach ..." (Kennzeichnung bestimmter Städte in der BRD) 
die Rede i s t , i s t die Ausstellung einer IB auszuschlie­
ßen . 
I s t die Echtheit der Dokumente bzw. die Identität der 
Person nicht feststellbar, sind die Personen entspre­
chend den geltenden Grundsätzen zurückzuweisen bzw., 
wenn der Versuch des ungesetzlichen Grenzübertritts 
vorliegt, dem Untersuchungsorgan zu übergeben. 

4.2. Personen, die eine IB erwerben können und bei denen die 
Voraussetzungen dafür bestehen, sind auf die Möglich­
keit des Erwerbs der IB hinzuweisen. 
Wird der Erwerb der IB abgelehnt, i s t die Person zu­
rückzuweisen. 
Zu beachten sind die Festlegungen zum Erwerb einer IB 
im Abschnitt III/5/16, Ziffer 3.2., im Zusammenhang 
mit der Vorlage von Reisedokumenten, deren Gültigkeit 
in der Zeit des genehmigten Aufenthaltes in der DDR 
abläuft. 
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5. Eine gebührenfreie IB i s t an Transitreisende zwischen 
der BRD und Westberlin, deren Personaldokument ohne 
ihr Verschulden durch technisches Versagen der Kon­
trolleinrichtungen oder ähnliche Umstände 
a) bei der Ein- oder Ausreisekontrolle abhanden kommt 

oder total so beschädigt wurde, daß es nicht mehr 
als das Personaldokument des betreffenden Reisen­
den identifizierbar i s t und somit ihm nicht mehr 
ausgehändigt werden kann , 

b) bei der Einreisekontrolle so beschädigt wurde, daß 
es zwar noch als das Personaldokument des betref­
fenden Transitreisenden identifizierbar, aber un­
gültig geworden i s t , 

zu erteilen . 
In Fällen gemäß Buchstabe a) i s t die IB auf Seite 3 
oben mit dem Vermerk "Ausgestellt wegen Verlust des 
Reisedokumentes" zu versehen und in Fällen gemäß 
Buchstabe b) i s t das Personaldokument mit dem Aus­
druck des Bedauerns dem Reisenden zurückzugeben. 

6.1. Der Reisende i s t zu befragen, ob er im Besitz eines 
Lichtbildes i s t . Wird von ihm ein solches vorgelegt, 
i s t dieses nach Feststellung der Identität in die IB 
einzukleben und in der linken oberen Ecke mit dem 
kleinen Dienstsiegel des Ministeriums für Auswärtige 
Angelegenheiten zu versehen. Die Absiegelung hat so 
zu erfolgen,daß sich ca. ein D r i t t e l des Siegelab­
drucks auf dem Lichtbild befindet. An Grenzübergangs­
stellen, an denen sich Fotoautomaten befinden, i s t 
von den Reisenden unter Hinweis auf deren Benutzung 
ein Lichtbild zu fordern. I s t der Reisende nicht im 
Besitz eines Lichtbildes und i s t an der Grenzübergangs 
s t e l l e kein Fotoautomat vorhanden, wird die IB ohne 
Lichtbild e r t e i l t . 
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Eine IB ohne Lichtbild kann zwecks Gewährleistung eines 
kontinuierlichen Verkehrsflusses und einer hohen Ordnung 
und Sicherheit an der Grenzübergangsstelle und f a l l s Rei­
sende nicht im Besitz eines Lichtbildes sind auch im LKW-
Bereich der Straßengrenzübergangsstellen mit Transitver­
kehr zwischen der BRD und Westberlin ausgestellt werden. 
In diesem Falle i s t auf das mit dem Lichtbild versehene 
Dokument, anhand dessen die Identitätskontrolle erfolgt, 
zu verweisen und es i s t anstelle des Lichtbildes folgen­
der Vermerk anzubringen: "Lichtbild siehe ... (z.B. Paß-
Nr.: .... PA-Nr.: .... Identitätsausweis Nr.: .... Reise­
ausweis Nr.: .... ABS vom ... (Ausstellungsdatum der 
Asylbescheinigung), Fahrerlaubnis)". . -

6.2. Die IB i s t entsprechend den vorgesehenen Angaben exakt 
und sauber auszufüllen, wobei 
- bei Bürgern der BRD als Staatsangehörigkeit "BRD" 

einzutragen i s t ; 
- bei Westberlinern, Personen mit einer "Bescheinigung 

über die Meldung eines Asylbewerbers" und bei Perso­
nen, denen eine IB wegen Vorlage von durch völker­
rechtswidrige E x i l - und Emigrantenregierungen oder 
nichtanerkannte Staaten (vgl. Abschnitt I I I / 1 / 2 , 
Z i f f . 1. und 3.) ausgestellte Pässe bzw. andere Per­
sonaldokumente e r t e i l t wurde, die Rubrik "Staatsange­
hörigkeit" nicht auszufüllen i s t ; 

- bei Personen ohne Staatsangehörigkeit (Inhaber von 
Fremdenpässen, Inhaber von Reiseausweisen für Flücht­
linge bzw. Staatenlose) als Staatsangehörigkeit "ohne" 
einzutragen i s t ; 

- Kinder unter Angabe von Name, Vorname und Geburtsdatum 
einzutragen sind (Kinder, die einen eigenen gültigen 
Paß bzw. ein anderes gültiges Personaldokument besitzen, 
sind nicht einzutragen); 

- bei Personen, die in Westberlin wohnen, als Wohnort "West 
berlin" einzutragen i s t ; 

- bei Personen mit einer "Bescheinigung über die Meldung 
eines Asylbewerbers" als Wohnort "ohne" einzutragen i s t . 

Dieser Vermerk bedarf keiner Bestätigung mittels Dienstsiegel 
des MfAA. 
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7. An Personen die eine IB erwerben, i s t grundsätzlich 
nur ein Visum für eine einmalige Reise zu erteilen. 
In begründeten Ausnahmefällen kann nach Zustimmung 
der Abteilung Paßkontrollregime und Kontrolltechnik 
der Hauptabteilung an Inhaber nichtanzuerkennender 
Dokumente ein Visum für mehrmalige Reisen e r t e i l t 
werden. 
Wird von einem Inhaber eines nichtanzuerkennenden 
Dokumentes ein Transitvisum zur mehrmaligen Durch­
reise beantragt, i s t die Entscheidung des nächst­
höheren Leiters auf Linie VI einzuholen. 

Wird im Ausnahmefall der Erteilung einer IB mit einem 
Visum für mehrmalige Reisen zugestimmt, i s t die IB 
in jedem F a l l mit Lichtbild auszustellen. 

8.1. Visa, die als Stempel e r t e i l t werden, sind auf Seite 3 
der IB anzubringen. 
Das angebrachte Visum i s t entsprechend den dafür gel­
tenden Festlegungen mit Paßkontrollstempel zu ver­
sehen. 

Wurde im Ausnahmefall ein Visum für mehrmalige Reisen 
e r t e i l t , i s t nur bei der ersten Einreise und der 
letzten Ausreise der Paßkontrollstempel anzubringen. 

8.2. Erfolgt die Reise mit einem Visum, das generell als 
Anlage bzw. aufgedruckt auf einer Anlage e r t e i l t wird, 
oder mit Landgangsschein, i s t auf diesen Visa bzw. auf 
dem Landgangsschein anstelle der Nummer des Passes bzw. 
anderen Personaldokumentes die Nummer der IB zu ver­
merken ("IB . . . " ) . 
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Bei Ausstellung einer IB durch die Vi6abüros Saßnitz 
. und V/arnemünde an Personen, die mit Visum zum Tages­

aufenthalt einreisen, wird auf dem Visum der Vermerk 
"Identitätsbescheinigung e r t e i l t " angebracht. 

3. Für Personen, deren Reisedokument nach Visaerteilung 
ungültig wurde, i s t ein entsprechendes Visum gemäß 
8.1. bzw. 8.2. gebührenfrei zu erteilen und das ur­
sprünglich erte i l t e Visum ungültig zu machen bzw. 
einzubehalten. 

Bei der Ausreise sind die IB einzubehalten. 
Das g i l t nicht 

- bei Durchreisen im Eisenbahntransitverkehr zwischen 
der BRD und Westberlin; 

- bei Durchreisen mit KOM zwischen dem Flughafen Ber­
lin-Schönefeld und Westberlin; 

- bei IB, die von den Dienststellen der DVP an Per­
sonen, denen der Antrag auf Entlassung aus der 
Staatsbürgerschaft der DDR und die Obersiedlung 
nach der BRD bzw. Westberlin genehmigt worden i s t 
(vgl. auch II/2/3/2, Ziffern 6.3. - 6.4.), e r t e i l t 
wurden; 

- bei IB, die aus den unter Zif f e r 5. genannten Grün­
den e r t e i l t und mit dem Vermerk "Ausgestellt wegen 
Verlust des Reisedokumentes" versehen wurden; 
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- bei IB, die von Dienststellen der DVP auf Grund des 
Verlustes des Passes bzw. Personalausweises während 
der Durchreise zwischen der BRD und Westberlin aus­
g e s t e l l t wurden (vgl. auch I I I / t 4 / 5 , Ziffer 4.); 

- bei IB, die von Dienststellen der DVP auf Grund des 
Verlustes der Reisedokumente Bürgern der VR Polen 
und der CSSR ausgestellt wurden (vgl. auch I I I / 4 / 5 , 
Ziffer 5.); 

- bei IB, die von den Dienststellen der DVP an Auslän­
der e r t e i l t wurden, wenn die Ausreise über die Grenz 
übergangssteile Flughafen Berlin-Schönefeld erfolgt 
und eine entsprechende Information des OLZ der HA VI 
darüber vorliegt. 

Wurde im Ausnahmefall ein Visum zur mehrmaligen Reise 
e r t e i l t , i s t die IB erst bei der letzten Ausreise ein 
zubehalten. & 

10. Auf den der Erfassung der Reisetätigkeit dienenden Do­
kumenten i s t - gegebenenfalls hinter der bereits einge 
tragenen Nummer des vom Reisenden vorgelegten Passes 
bzw. anderen Personaldokumentes - die Erteilung der IB 
sowie deren Nummer in der für die Nummer des Passes 
bzw. anderen Personaldokumentes vorgesehenen Rubrik 
zu vermerken ("IB . . . " ) . 

1 1 . Personen, die den Erwerb einer IB ablehnen, sind im 
Rahmen der Nachweisführung über vorgenommene Zurück­
weisungen (vgl. 1/2/1, Zi f f e r 5.1.), unter Angabe des 
Grundes, der zur Ausstellung der IB führen s o l l t e , und 
Grundes der Ablehnung, zu erfassen. 
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Befreiung von der Paß- und Visapflicht für Bürger der UdSSR 

1. Bürger der UdSSR mit ständigem Wohnsitz auf dem Territo­
rium der UdSSR, VR Bulgarien, Mongolischen VR, VR Polen, 
SR Rumänien, Ungarischen VR und der CSSR, die zu einem 
zeitweiligen Aufenthalt in die DDR einreisen, sind ent­
sprechend den im "Abkommen zwischen der Regierung der DDR 
und der Regierung der UdSSR über die Bedingungen des gegen­
seitigen Reiseverkehrs von Staatsbürgern beider Staaten" 
vereinbarten Festlegungen von der Visapflicht befreit. 

Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen oder die 
Reisen, für die das genannte Abkommen eine Befreiung von 
der Visapflicht nicht vorsieht, durchführen wollen, unter­
liegen der Visapflicht. 

t 

2. Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 

Diplomatenpaß 
Dienstpaß 
Reisepaß, außer wenn der Inhaber seinen ständigen Wohn­

sitz in anderen als den unter 1. genannten 
Staaten hat (Reisepässe für Bürger der UdSSR 
mit Wohnsitz in anderen Staaten als der UdSSR 

, sind mit dem Stempel "Prinjat na utschet na 
postojannoe schitelstwo", d. h. "Registriert 
zum ständigen Aufenthalt" oder dem Stempel "na 
postojannoe schitelstwo", d.h. "zum ständigen 
Aufenthalt" versehen) 

Personalausweis(e) in Verbindung mit einer 
- Sammelreiseliste (für Teilnehmer touristischer Grup­

penreisen ) 
- Reiseanlage, die Name, Vorname, Geburtsdatum, Zielland, 

Zweck der Reise, Datum, bis zu dem die 
Ausreise aus der UdSSR zu erfolgen hat und 
die Nummer des Personalausweises enthalten, 
mit kleinem Dienstsiegel und Unterschrift 
versehen sind und sowohl maschinell als auch 
handschriftlich ausgestellt werden; 



. rosafarben, für Erwachsene 

..hellgrüne, für in Begleitung Erwachsener reisender 
Kinder, die zum Personalausweis des betreffenden Er­
wachsenen ausgestellt und für Kinder im Alter von 
7 - 1 6 Jahren mit Lichtbild versehen werden 

Seemannspaß mit der Eintragung über den Zweck der Reise 
und den Bestimmungsort 

(Vom Exekutivkomitee des Verbandes der Gesellschaften des 
Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes der UdSSR für Per­
sonen, die nicht die Staatsbürgerschaft der UdSSR besitzen, 
ausgestellte Reiseausweise, sind als visapflichtige Personal­
dokumente anzuerkennen.) 

3. Bürger der UdSSR, die aus dienstlichen Gründen einreisen, 
können sich in der DDR für die Dauer ihres dienstlichen Auf­
trages aufhalten. Dies bezieht sich auch auf die im gemein­
samen Haushalt lebenden Familienangehörigen dieser Bürger. 

Bürger der UdSSR, die aus privaten Gründen einreisen, können 
sich innerhalb des Zeitraumes, der in den formgebundenen Ein­
ladungen, bestätigten Telegrammen oder Reisedokumenten angege 
ben i s t , gerechnet vom Tage des Grenzübertritts in der DDR 
aufhalten. Eine Verlängerung dieser Aufenthaltsdauer i s t nur 
nach Zustimmung der zuständigen Vertretung der UdSSR in der 
DDR möglich. 

4. Bürger der UdSSR mit ständigem Wohnsitz in der DDR benötigen 
für Reisen 

- nach der VR Polen und der CSSR kein Aus- und Wiederein­
reisevisum, 

III/2/1 
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- nach allen anderen Staaten, einschließlich nach der 
UdSSR, und nach Westberlin das Aus- und Wiedereinreise­
visum. 

5. Bürger der UdSSR benötigen für Reisen durch die DDR kein 
Transitvisum. Diese Festlegung g i l t auch für Bürger der 
UdSSR mit ständigem Wohnsitz in dritten Staaten und in 
Westberlin und für Bürger der UdSSR, die im Besitz eines 
Provisorischen Reisedokumentes für die Rückkehr in die 
UdSSR sind. 
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Befreiung von der Paß- und Visapflicht für Bürger der VR 
Polen 

1. Bürger der VR Polen mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Hoheitsgebiet der VR Polen oder sines anderen sozia­
listischen Staates sind im grenzüberschreitenden 
Reiseverkehr (Dienst-, Privat- und Touristenreisen 
sowie Reisen aus berufsbedingten Gründen) bei Reisen 
mit einem Aufenthalt bis zu 3 Monaten von der PaB-
und Visapflicht befreit. 

Für Reisen von Bürgern der VR Polen in die DDR zu einem 
Aufenthalt von über 3 Monaten sowie bei Übersiedlungen 
besteht Paßpflicht. Ein Einreisevisum der DDR i s t nur 
bei Übersiedlungen erforderlich. 

Bürger der VR Polen, die in der DDR sin Arbeitsrechts-
V8rhältnis auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
eingehen, sind unabhängig von der Dauer des Arbeits­
rechtsverhältnisses von der Paß- und Visapflicht befreit. 

2. Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: . 

Diplomatenpaß 
Dienstpaß 
Reisepaß 
Konsularpaß (in Buchform, nur bei ständigem Wohnsitz 

in einem sozialistischen Staat) 
Sarnmelpaß 

' Personalausweis (für Bürger ab 16. Lebensjahr) 
Vorläufiger Personalausweis (für Jugendliche vom 
16. bis zum 1B. Lebensjahr, wenn sie in einem Ar-
b8itsrechtsverhältnis stehen oder nicht bei den 
Erziehungsberechtigten wohneni ihn können aber 
auch bereits Jugendliche im Altar ab 13 Jahre er­
halten) 
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Schülerauswsis (nur bsi Gruppenreisen in Begleitung 
einer erwachsenen Person und in Ver­
bindung mit einer Sammelreiseliste) 

Schiffahrtsbuch 
Erlaubnisschein für Flugpersonal 

Die "Vorläufige Identitätsbescheinigung" (grauer Einband) 
wird für Personen ausgestellt, deren polnische Staats­
bürgerschaft nicht festgestellt wurde, und berechtigt 
nicht zum Grenzübertritt. 

3. Bürgern der VR Polen, die in die DDR zu einem Aufenthalt 
bis zu 3 Monaten eingereist sind, kann mit Zustimmung 
der Botschaft der VR Polen in der DDR ein Aufenthalt bis 
zu 6 Monaten gewährt werden. 

4. Bürger der VR Polen mit ständigem Wohnsitz in der DDR 
(Inhaber eines Konsularpasses) benötigen für Reisen 
- nach der VR Polen kein Aus- und Wiedereinreisevisum 
- nach dritten Staaten das Aus- und Wiedereinreisevisum. 

5. Bürger der VR Polen mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Hoheitsgebiet der VR Polen oder eines anderen sozia­
listischen Staates benötigen für Reisen durch die DDR 
kein Transitvisum. 
Der Konsularpaß der VR Polen in Blattform berechtigt 
ebenfalls zur visafreien Durchreise nach der VR Polen. 
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Reisen von Bürgern der VR Polen entsprechend den zeitweiligen 
Veränderungen im Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR 
Polen , 

1, Einreisen aus dienstlichen und berufsbedingten Gründen 

1.1. Inhabern von Diplomaten- und Dienstpässen sowie von 
Schiffahrtsbüchern und Erlaubnisscheinen für Flugper­
sonal der VR Polen i s t die Ein- und Ausreise entsprechend 
den bestehenden Festlegungen zu gestatten. 

Ebenso i s t Bürgern der VR Polen der Grenzübertritt mit 
Reisepässen oder Personalausweisen ohne zusätzliche Do­
kumente zu gestatten, wenn sie in Bogleitung von 

- Diplomater.paßinhabern der VR Polen; 

- Angehörigen der Botschaft der DDR in Warschau oder 
der Generalkonsulate der DDR in Wroclaw, Gdansk und 

. Szczecin (Inhaber eines Diplomaten- oder Dienstpasses 
der DDR, in dem die Funktion in einer der genannten 
Auslandsvertretung der DDR vermerkt i s t ) ; 

- Diplomatenpaßinhabern Kanadas, Thailands und Malaysias 
(die Botschaften dieser Staaten in Warschau sind in 
der DDR zweitakkreditiert) 

reisen. 
(Begleitpersonen anderer Dienst reisender benötigen - so­
fern sie nicht im Besitz der obengenannten Dokumente 

88Ü84 
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sind - eine o f f i z i e l l e Einladung der Institution der 
DDR bzw. einen Dienstauftrag der polnischen Institution^ 

1.2. Personen, die zur Durchführung von Arbeiten und zur 
Dienstausübung im grenznahen Gebiet auf dem Territo­
rium der DDR einreisen, müssen im Besitz des Grenz­
ausweises gemäß den Festlegungen des Abschnittes 
III/12/5/1 sein. 

1.3. Einreisen von Bürgern der VR Polen in die DDR mit 
Reisepaß und Personalausweis sind nur zu gestatten, 
wenn eine o f f i z i e l l e s c h r i f t l i c h e Einladung von Bo­
trieben, Institutionen oder gesellschaftlichen Orga­
nisationen der DDR vorgewiesen wird. 

Aus den Einladungen muß dio Notwendigkeit der dienst­
lichen Einreise und die einladende Stelle der DDR er­
sic h t l i c h sein. In Ausnahmefällen kann die Einladung 
auch fernschriftlich oder durch ein Telegramm erf o l ­
gen (z. B. bei besonderer Dringlichkeit). 

1.3.1. Bei Einreisen von Gruppen im Rahmen der Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Kultur oder anderer gesellschaft­
licher Bereiche i s t neben dem Personaldokument und 
der Einladung der einladenden Institution der DDR 
eine Sammelliste vorzulegen. Wird eine von den be­
treffenden Institutionen der DDR ausgestellte Sam­
melliste, die gleichzeitig Aussagen entsprechend 
einer Einladung enthält, vorgelegt, i s t keine geson-
darte Einladung erforderlich. 
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1.3.2. Sportlern und Mannschaften aus der VR Polen i s t die 
Einreise zu gestatten, wenn neben dem gültigen Per-
sönoldokument eine von Generalsekretär des Sportver­
bandes, Vorsitzenden des Bezirks- oder Kreisvorstan­
des desDTSB oder einem von diesen Beauftragten bestä­
tigte und gesiegelte Einladung vorgewiesen wird. 
Aus der Einladung muß Art und Zeitdauer der Veran­
staltung und mindestens die eingeladene Personen-

- zahl e r s i c h t l i c h sein. 

Boi Mannschaften bzw. wenn die Einladung nicht per­
sonengebunden erfolgen kann, i s t zusätzlich eine vom 
zuständigen polnischen Sportorgan bestätigte Sammel­
l i s t e erfordorlich. 

1.3.3. Kann bei Gruppenreisen zu einar ordnungsgemäßen Ein­
ladung keine oder keine bestätigte Sammelliste vor­
gelegt werden, i s t die Einreise trotzdem zu gestat­
ten. Ober dan Sachverhalt i s t die AG Recht und Grund­
satzfragen zu informieren. 

Das g i l t auch, wenn durch polnische Sportler•eine 
Einladung vorgewiesen wird, die nicht durch dio Be­
rechtigten unterschrieben und gesiegelt wurde (z. B. 
nur durch einen BSG- oder Sektionsleiter). 

1.4. Begleitpersonen von Kranken- und Leichontransporten 
i s t die Einreise auf der Grundlage des Personaldoku­
mentes und eines Dienstau ft rages der örtlichen Gesund­
heitsbehörde bzw. Bestattungseinrichtung sowie bei 
Leichentransporten erforderlicher Begleitdokumente 
(vgl. Abschnitt IV/5/2) zu gestatten. 

0 106 II1/2/2/1 
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1.5. Der Grenzübertritt von Taxifahrern der VR Polen i s t 
ohne Zusatzdokumente zu gestatten, wenn Fahrgäste be­
fördert werden, die in Dringlichkeitsfällen oder zur 
Ausübung ihrer Berufstätigkeit in die DDR einreisen. 

Der Grenzübertritt von KOM-Fahrern i s t ohne Zusatz­
dokumente zu gestatten, wenn die Einreise zur Beför­
derung von Touristengruppen bzw. Reisenden in Rahmen 
der Ferien- und Urlaubsgestaltung notwendig i s t . 

1.6. Bürgern der VR Polen, die zwecks Aufnahme eines Stu­
diums einreisen wollen, i s t der Gronzübertritt zu ge­
statten, wenn sie im Besitz eines Dokumentes gemäß 
Z i f f e r 1.1. sind oder wenn zum Reisepaß bzw. Personal­
ausweis eine entsprechenda Bestätigung einer Bildungs­
einrichtung der DDR vorgelegt wird. 

Der Grenzübertritt nach und aus der VR Polen i s t ihnen 
außerdem zu gestatten, wenn zum Personaldokumont ein 
gültiger Studentenausweis einer Bildungseinrichtung 
der DDR vorhanden i s t . 

Zur Gewährleistung der Ausreise nach Beendigung des 
, Studiums wird von den Bildungseinrichtungen eine ent­

sprechende Bescheinigung ausgestellt. ... 

1.7. Bürgern der VR Polen, die als Aussteller bzw. Aufbau­
personal zu den Leipziger Messen einreisen wollen, i s t 
der Grenzübertritt zu gestatten, wenn zum Reisepaß bzw. 
Personalausweis ein Messeausweis für ausländische Aus­
s t e l l e r vorgewiesen wird. 

; i . / II1/2/2/1 
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2. Einreise von in Betrieben der DDR beschäftigten Bür­
gern der VR Polen und ihren Familienangehörigen 

2.1. Bürgern der VR Polen, die auf Grund von Verträgen mit 
der VR Polen in der DDR tätig sind,ist der Grenzüber­
t r i t t zu gestatten, wenn sie 

- im Besitz eines Dokumentes gemäß Z i f f e r 1.1. sind 
(es sind keine Zusatzdokumente entsprechend nach­
folgenden Festlegungen erforderlich); 

- bei der ersten Einreise zur Arbeitsaufnahme neben 
einem anderen Personaldokument eine Bescheinigung 
des zuständigen Betriebes der DDR über die beabsich­
tigte Arbeitsaufnehme oder bei Bau- und Montagearbei­
tern und anderen Personalen (einschließlich bei pol­
nischen Werktätigen, die als Beschäftigte polnischer 
Firmen im Auftrag von Betrioben dr i t t e r Staaten in 
der DDR tätig sind) eine Einladung der betreffenden 
DDR-Institution oder einen Dienstauftrag der pol­
nischen Institution vorweisen; 

- während der Zeit ihrer Tätigkeit heben ihrem Pe.rso-
naldokument 

a) einen gültigen Betriebsausweis des Betriebes der 
DDR, 

b) bei kurzzeitiger Beschäftigung eine Arbeltsbeschei 
nigung (Anlage 1) 

vorweisen; •':> 
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- bei der letzten Ausreise nach Beendigung ihrer Tätig­
keit neben dem Personaldokument eine entsprechende 
Bescheinigung des Betriebes in der DDR vorlegen. (Die­
se kann auch auf der Arbeitsbescheinigung erfolgen.) 

2.2. Für die Betriebsausweise wird ein einheitlicher Vordruck 
verwandt. Die Ausstellung erfolgt mit Schreibmaschine. 
Das Lichtbild des Ausweisinhabers wird durch Betriebs­
stempelabdruck gesichert. 

Im rechten oberen Feld wird die Bezeichnung des Betrie­
bes eingetragen. 

Die Gültigkeitsdauer wird auf 6 Monate beschränkt und 
jeweils durch einen Vorlängerungsstempel um ein weiteres 
Halbjahr verlängert. 

Betriebsausweise müssen unterschrieben sein. 

2.3. Familienangehörige der polnischen Werktätigen können 
auf Einladung der Betriebe zu betrieblichen und anderen 
gesellschaftlichen Veranstaltungen einreisen (Anlage 2a). 
Sie berechtigen zu einer einmaligen Einreise. 
Darüber hinaus werden ihnen auf Ersuchen der Werktä­
tigen von den Betrieben Bescheinigungen, die zu monat­
l i c h einer Einreise berechtigen, ausgestellt (Anlage 2b). 

"Sie berechtigen zu monatlich einer Einreise und sind 
jeweils für ein Quartal gültig (eine zweite oder dritte 
Einreise in einem Monat i s t auch dann nicht möglich, 
wenn in den Vormonaten des Quartals keine Einreise er­
folgt i s t ) . 
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2.3.1. Familienangehörige entsprechend dieser Festlegungen 
sind: 

- bei verheirateten Werktätigen deren Ehepartner, 
Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und Ge­
schwister, 

- bei ledigen Werktätigen deren Eltern, Kinder bis : 

zum vollendeten 18. Lebensjahr, Geschwister und 
Verlobte. 

2.3.2. Kinder, die noch kein Personaldokument besitzen, er­
halten koine Einladungen bzw. Bescheinigungen. Sie 
können in Begleitung der Eltern, in deren Porsonal-
dokument sie eingetragen sind, die Staatsgrenze über­
schreiten. 

2.4. Einladungen und Bescheinigungen sind nur anzuerkennen, 
wenn der zentrale Vordruck verwendet wurde und sie mit 
dem Stempel des zuständigen Amtes für Arbeit und dem 
des Betriebes versehen sind. 

Einladungen berechtigen nur zur Einreise, wenn das 
auf der Einladung genannte Datum der Veranstaltung 
noch nicht überschritten wurde. Bescheinigungen be­
rechtigen nur zur Einreise, wenn das angegebene Quar­
ta l noch nicht beendet i s t und im betreffenden Monat 
noch keine Einreise erfolgte. 
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2.5. Der Grenzübertritt von KOM-Fahrern,,die täglich in der 
DDR arbeitende polnische Werktätige über die Staats­
grenze befördern, i s t 

- KOM-Fahrern der DDR bei Vorlage des Personalausweises 
und eines Dienstaufträges , 

- KOM-Fahrern dor VR Polen bei Vorlage des Personal­
dokumentes und eines Dienstaufträges der zuständigen 
polnischen Institution " 

zu gestatten. 

3. Einreisen aus privaten Gründen 
3,1. Einreisen aus privaten Gründen einschließlich im Rahmen 

des betrieblichen Urlauberaustausches und des Kuraustau­
sches sind zu gestatten, wenn zum Reisepaß oder Personal 
ausweis 

- eine von den Dienststellen der DVP - Abt. PM - bestä­
tigte Einladung, Vordruck PM 71a, (Anlage 3a), 

- ein von den Dienststellen der DVP - Abt. PM - bestä­
tigtes Telegramm (Vermerk: ... Bestätigt, VPKA 
Datum, DS, Unterschrift" - die Dienststellen der 
Deutschen Post sind angewiesen, auf Telegrammen zur 
Einladung von Bürgern der VR Polen, die nicht bei 
den Dienststellen de3 Paß- und Meldewesens zwecks 
Bestätigung vorgelegt wurden, den Zusatz " G i l t nicht 
als bestätigte Einladung" anzubringen). 
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- eine von der Botschaft oder einem Generalkonsulat der 
VR Polan in der DDR durch Siegel und Unterschrift be­
glaubigte Einladung (Anlage 3b) 

vorgewiesen wird. 

3.2. Einladungen, Vordruck PM 71, werden von den Dienststel­
len der DVP - 4Abt. PM - mit einer Gültigkeit von 6 Mona­
ten und einer Nutzungsfrist (Dauer des vorgesehenen 
Aufenthaltes in der DDR) in der Regel bis zu 30 Tagen, 
im Ausnahmefall bis zu 3 Monaten,und mit kleinem Dienst­
siegel und Unterschrift bestätigt. 
Dia Einreise i s t nur im Rahmen der eingetragenen Gül­
tigkeit zu gestatten. 

Die zum Besuch polnischer Bürger, die in diplomatischen, 
konsularischen oder anderen Vertretungen (einschließlich 
a l l e r kommerziellen) der VR Polen in der DDR tätig sind, 
von der Botschaft oder den Generalkonsulaten der VR Po­
len in der DDR beglaubigten Einladungen sind nicht be­
fr i s t e t und berechtigen ausschließlich zu einer einmali­
gen Ein reise. 

3.3.1. Bei von Betrieben und Institutionen gestellten Einladun 
gen für Einreisen im Rahmen des betrieblichen Urlauber­
austausches wird zu den Personalien des Bürgers der VR 
Polen außerdem der Vermerk "Urlauberaustausch" einge­
tragen. Sind die Personalien des Bürgers der VR Polen 
nicht bekannt, wird der Name dos polnischen Partner­
betriebes eingetragen. Die Einreise des Inhabers einer 
solchen Einladung i s t ohne Beanstandungen zu gestatten. 
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3,3.2. Die von der Verwaltung der Sozialversicherung des 
FDGB-Bundesvorstandes für Einreisen im Rahmen des 
Kuraustausches gestellten und der Abt. PM des PdVP 
Berlin bestätigten Einladungen, Vordruck PM 71a, 
werden ohne Eintragung von Personalien der polni­
schen Kurteilnehmer übersandt. Durch die Verwaltung 
der SV des Bundesvorstandes wird die Bezeichnung 
"Fundusz-Werzasow-Praownieczych" (polnischer Partner 
für den Kuraustausch) und der Vermerk "Kuraustausch" 
angebracht und es erfolgt die Bestätigung mit Stempel 
und Unterschrift. 
Die Einreise des Inhabers einer solchen Einladung 
i s t ohne Beanstandungen zu gestatten. 

3.3.3. Die Bestätigung von Einladungen, Vordruck PM 71a, kann 
auch von den örtlichen Organen (Räte der Kreise, Städte, 
Gemeinden, Stadtbezirke) zwecks Einreise zum Besuch 
von Gräbern verstorbener Familienangehöriger beantragt 
werden. 

3.4, Ehegatten und Kinder von Bürgern der DDR mit ständigem 
Wohnsitz in der VR Polen, die die polnische Staats­
bürgerschaft besitzen, können bei gemeinsamer Ein-
und Ausreise mit dem DDR-Bürger auf Vorlage ihrer 
Personaldokumente - ohne bestätigte Einladung, Vor­
druck PM 71a, - die Staatsgrenze überschreiten. 
Der Grenzübertritt ohne den DDR-Bürger i s t ihnen zu 
gestatten, wenn sie neben ihrem Personaldokument 
eine Bescheinigung der zuständigen Auslandsvertre­
tung der DDR in der VR Polen, die bestätigt, daß es 
sich um Familienangehörige eines DDR-Bürgers handelt» 
vorlegen. 
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3.5.1. Die Einreise von Familienangehörigen zu polnischen 
Seeleuten, die sich an Bord von Seeschiffen in Hä­
fen der DDR aufhalten, i s t zu gestatten, wenn ne­
ben dem gültigen Personaldokument ein Telegramm 
bzw. Telex des VEB Schiffsmaklerei mit folgenden 
Angaben vorgelegt wird: 
"(Name, Vorname, Geburtsdatum) i s t berechtigt, zum 
Besuch des, MS (Schiffsname) ab (Datum) bis zum (Da­
tum) zum Hafen (Rostock, Wismar oder Stralsund) ein­
zureisen . 
Dieses Telegramm i s t dem Paßkontrollorgan der DDR 
beim Grenzübertritt vorzulegen. 

VEB Schiffsmaklerei" 
* - - • 

Eine Kopie dieses Telegramms bzw. Telex wird durch 
den VEB Schiffsmaklerei an die PKE des betreffenden 
Hafens übergeben. 

Bei der Ein- und Wiederausreise i s t das Telegramm 
bzw. Telex mit Paßkontrollstempel zu versehen und 
bei der Ausreise einzubehalten. Das g i l t auch bei 
der Ausreise mit dem S c h i f f . 

3.5.2. Familienangehörige, die mit dem Schiff anreisen und 
beabsichtigen, auf dem Landweg in die VR Polen zu­
rückzureisen, benötigen eine vom VEB Schiffsmaklerei 
ausgestellte Bescheinigung mit folgenden Angaben: 
"(Name, Vorname, Geburtsdatum) i s t mit dem MS (Schiffs 
name) am (Datum) im Hafen (Rostock, Wismar bzw. S t r a l ­
sund) angereist. Die Ausreise erfolgt am (Datum) auf 
dem Landweg. Diese Bescheinigung i s t dem Paßkontroll­
organ der DDR beim Grenzübertritt vorzulegen. 

Stempel, Unterschrift" 
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Diese Bescheinigung i s t von der PKE des betreffen­
den Seehafens mit Paßkontrollstempel zu versehen. 
Bei der Ausreise aus der DDR i s t sie ebenfalls mit 
Paßkontrollstempel zu versehen und einzubehalten. 

3.5.3. Familienangehörige im Sinne dieser Festlegungen 
sind bei verheirateten Seeleuten deren Ehepartner, 
Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Eltern 
und Geschwister und bei ledigen Seeleuten deren 
Eltern, Kinder bis zum vollendeten' 18. Lebensjahr 
und Geschwister. 

3.5.4. Die Klärung eventuell auftretender Probleme bei 
der Ein- und VViederausreise von Familienangehö­
rigen polnischer Seeleute hat im Zusammenwirken 
mit der PKE des betreffenden Seehafens bzw. durch 
diese mit dem VEB Schiffsmaklerei zu erfolgen. 

3.6. Bürgern der VR Polen, die a l s Angeklagte, Zeugen, 
Prozeßpartei- oder Prozeßvertreter zu einer Ge­
richtsverhandlung in der DDR geladen werden oder 
als Geschädigte, Familienangehörige eines Ange­
klagten, Geschädigten oder einer Prozeßpartei an 
der Gerichtsverhandlung teilnehmen wollen, i s t 
die Einreise bei Vorlage einer gerichtlichen La­
dung bzw. der Terminnachricht zu gestatten. 
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4. Einreisen aus touristischen Gründen, im Rahmen des 
zentralen Urlauberaustausches, des Kuraustausches, 
zum Besuch nationaler Gedenkstätten sowie im Rahmen 
des Freundschaftswerkes der Jugend der DDR und der VR 
Polen einschließlich des organisierten Kinder- und Ju-
gendaustausches 

4.1. Teilnehmern von Touristengruppen i s t die Einreise zu 
gestatten, wenn s i e im Besitz eines gültigen Personal­
dokumentes sind und vom Re i s e l e i t e r ein für die jewei­
lige Personenanzahl und für den Zeitraum der Reise gül­
tiger Voucher eines Reisebüros der VR Polen über beim 
VEB Reisebüro der DDR bzw. beim Jugendreisebüro der FDJ 
"Jugendtourist" gebuchte Leistungen vorgelegt wird. 

Außerdem hat der R e i s e l e i t e r vom betreffenden Reisebüro, 
ausgestellte Sammellisten mit den Personalien der Reise­
teilnehmer vorzulegen. 
Sofern aus kontrolltechnischen Gründen die Zugehörigkeit 
von Reisenden zu einer Reisegruppe f e s t g e s t e l l t werden 
muß (das g i l t insbesondere bei Kontrollen im Zug) oder 
wenn aus anderen Gründen erforderlich (z. B. bei Nicht­
übereinstimmung der Anzahl der Reisenden und der im Voucher 
eingetragenen Anzahl der Teilnehmer) i s t die vom R e i s e l e i ­
ter vorgelegte Sammelliste in die Kontrolle einzubeziehen. 
Ansonsten kann die Sammelliste bei der Kontrolle unberück­
s i c h t i g t bleiben. 

4.2. Einzeltouristen i s t die Einreise zu gestatten, wenn s i e 
im Besitz eines gültigen Personaldokumentes und eines für 
sie gültigen Vouchers eines Reisebüros der VR Polen sind. 
Außerdem haben s i e eine von der Generaldirektion des VEB 
Reisebüro durch Stempel und Unterschrift beglaubigte Be­
stätigung (Anlage 5) vorzulegen. 
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Die Einreise ist erst am Tage des aus den obengenannten 
Unterlagen ersichtlichen Beginns des touristischen Aufent­
haltes in der DDR zu gestatten. 

Die Einreise im Rahmen des zwischen den Gewerkschaften 
vereinbarten 

- Ferienscheckaustausches (zentraler Urlauberaustausch) 
is t bei Vorlage von durch die polnische Hauptdirektion 
"Fundusz Wczasów Pracowniczych" ausgestellten Ferien­
schecks 

- Kuraustausches i s t bei Vorlage von durch die genannte 
Hauptdirektion ausgestellten Kurschecks 

zu gestatten. 

Die Einreise polnischer Besuchergruppen zum Besuch natio­
naler Gedenkstätten in der DDR i s t zu gestatten, wenn neben 
dem Personaldokument eine Sammelliste der Zentralleitung 
des Komitees der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der 
DDR mit den Personalangaben der Teilnehmer sowie Angaben 
zum Reiseziel, Grund und Dauer der Reise vorgewiesen wird. 
Die Sammelliste muß unterschrieben und gesiegelt sein. 
Die Einreise ist auch im Rahmen des organisierten Tourismus 
durch Vertragsabschluß mit dem VEB Reisebüro der DDR mög­
lich (vgl. Ziffern 4 .1 . - 4 . 3 . ) . 

Die Einreise von Kindern und Jugendlichen sowie erwachsener 
Begleitpersonen im Rahmen des organisierten Kinder- und 
Jugendaustausches i s t zu gestatten, wenn neben dem Fersonal-
dokument eine von den zuständigen Organen der VR Polen aus­
gestellte Sammelliste (Anlage 6) vorgewiesen wird. 
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7. Austauschblatt 
(68. Änderung) G00Q8S 

4.6.1. Erscheinen in Ausnahmefällen einzelreisende Kinder und 
Jugendliche und geben an, Teilnehmer von bereits in die 
DDR eingereisten Gruppen zu sein, sind sie an den Leiter 
des Stabes der Ein- und Ausreise zwecks Prüfung ihrer 
Einreise zu übergeben. Wird durch den Leiter des Stabes 
der Ein- und Ausreise entschieden, daß die betreffenden 
Kinder oder Jugendlichen einreisen könnnen, ist der Ein­
reise durch die PKE stattzugeben. 

4.6.2. In Fällen, in denen Kinder und Jugendliche nicht mit 
den Gruppen gemeinsam ausreisen, wird durch den Leiter 
des Ferienobjektes bzw. der Einrichtung in der DDR eine 
formlose Bescheinigung, aus der ersichtlich i s t , daß das 
Kind oder der Jugendliche aus einem anzugebenden Grund 
vorzeitig oder später als die Gruppe aus der DDR ausreist, 
ausgefertigt. Die Bescheinigung wird vom Leiter des Ferien­
objektes bzw. der Einrichtung unterschrieben und mit dem 
Stempel der Einrichtung bestätigt. Auf der Liste wird die 
Streichung des Betreffenden vorgenommen und mit Kurzzei­
chen bestätigt. 

4.7. Einreisen im Rahmen des Freundschaftwerkes der Jugend der 
DDR und der Jugend der VR Polen sind zu gestatten, wenn 
ein gültiges Personaldokument und ein zu diesem ausgestell­
ter Freundschaftspaß (vgl. Anlage 2 zum Abschnitt II/2/2/1) 
vorgewiesen wird. 
Der Grenzübertritt i s t ein- oder mehrmalig (das jeweils 
Nichtzutreffende i s t gestrichen) und nur im Rahmen der im 
Freundschaftspaß eingetragenen Gültigkeit - sie beträgt 
maximal einen Monat - zu gestatten. 
Mitreisenden Kindern i s t der Grenzübertritt zu gestatten, 
wenn sie im Personaldokument der Eltern bzw. eines Eltern­
t e i l s eingetragen sind oder ein eigenes Personaldokument 
besitzen und im Freundschaftspaß der Eltern bzw. Eltern­
t e i l s vermerkt sind. 



• w w w : * « » ' - •" 

III/2/2/1 
Seite 16 

Freundschaftspässe werden durch den Zentralrat der FDJ 
sowie die Bezirks- und Kreisleitungen der FDJ ausgestellt 
und durch den 1. Sekretär bzw. ein von ihm beauftragtes 
Mitglied des Sekretariats der betreffenden Leitung gesie­
gelt und unterschrieben. 
Alle vorgesehenen Angaben müssen vollständig ausgefüllt 
sein. Radierungen, Streichungen oder Veränderungen sind 
unzulässig. 

5. Transitreisen von Bürgern der VR Polen 

5.1. Transitreisen von Inhabern von Diplomaten- und Dienstpäs­
sen sowie im Binnenschiffsverkehrs sind entsprechend den 
bisherigen Regelungen zu gestatten. 

5.2. Inhabern von Reisepässen und Personalausweisen i s t die 
Durchreise (Transitreisen mit Personalausweis nur von der 
VR Polen in Richtung CSSR bzw. umgekehrt) zu gestatten, 
wenn der Bürger angibt, im Transit reisen zu wollen. 
Bürger der VR Polen, die von der VR Polen nach anderen 
Staaten oder Westberlin durchreisen wollen, müssen bei 
der Einreise im Besitz einer Evidenzkarte sein. (Sie wer­
den bei der Ausreise aus der VR Polen durch das polnische 
Paßkontrollorgan mit Paßkontrollstempel versehen. Bei der 
Ausreise i s t die Evidenzkarte nicht in die Kontrolle einzu-
beziehen.) 
Transitreisen in Richtung nichtsozialistische Staaten und 
Westberlin sind darüber hinaus nur zu gestatten, wenn der 
Geltungsbereich des Passes eine solche Reise zuläßt. 

5.3. Bürgern der VR Polen gemäß Ziffer 5.2. i s t der Grenzüber­
t r i t t bei Transitreisen nur über für den Transitverkehr von 
Bürgern der VR Polen geöffneten Grenzübergangsstellen zu 
gestatten. An den Grenzübergangsstellen Eisfeld, Meiningen, 
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Worbis, Salzwedel und Friedrich-/Zimmerstraße sind diesen 

Bürgern Transitreisen demzufolge generell nicht zu gestat­

ten. 

Die sich aus den für den Transitverkehr festgelegten Ver­

kehrswege für einzelne Grenzübergangsstellen ergebenden 

Einschränkungen (z. B. über Staaken kein Transit nach der 

CSSR, in Drewitz kein Transit nach Dänemark oder Schweden) 

sind auch gegenüber Bürgern der VR Polen gemäß Ziffer 5.2. 

durchzusetzen. 

Bürgern der VR Polen gemäß Ziffer 5.1. ist an allen für 

Bürger der VR Polen geöffneten Grenzübergangsstellen der 

Grenzübertritt zu gestatten, auch wenn es sich um 

Transitreisende handelt. 

5.4. Bürger der VR Polen, die als Transitreisende einreisten 

und den Transit nicht vollzogen haben (Umkehrer), sind 

im Zusammenhang mit den vorzunehmenden operativen Uber­

prüfungsmaßnahmen zu erfassen. 

6. Einzelfragen 

6.1. Der Grenzübertritt von Bürgern der VR Polen, die Angehö­

rige der Botschaft und der Generalkonsulate der VR Polen 

in der DDR sind, bleibt von den Neuregelungen unberührt. 

6.2. Bürgern der VR Polen mit ständigem Wohnsitz in der DDR 

oder anderen Staaten bzw. Westberlin (Inhaber von Konsular 

passen) i s t der Grenzübertritt entsprechend den für sie 

geltenden Festlegungen der Paßkontrollordnung zu gestatten 
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3. Bürgern der VR Polen mit ständigem Wohnsitz in der DDR 
oder anderen Staaten bzw. Westberlin (Inhaber von Kon-
sularpässen) i s t der Grenzübertritt entsprechend den für 
sie geltenden Festlegungen der Paßkontrollordnung zu ge­
statten. 

4. Der Grenzübertritt von Kindern zum Zwecke des Schulbesuchs 
i s t wie bisher zu gestatten. 

5. Bürgern der VR Polen, die Inhaber eines Reisepasses sind, 
dessen Geltungsbereich entsprechend den Festlegungen des 
Abschnittes II1/8/6 zur Reise nach Westberlin berechtigt, 
ist die zwischenzeitliche Ausreise nach Westberlin über 
die Grenzübergangsstelle Friedrich-/Zimmerstraße und Bahn­
hof Friedrichstraße zu gestatten, wenn 

- sich im Reisepaß eine Aufenthaltsberechtigung oder eine 
Aufenthaltsgenehmigung befindet, 

- zum Reisepaß eine Einladung oder ein anderes Zusatzdoku­
ment entsprechend den festgelegten Modalitäten vorgelegt 
wird, 

- eine von der Botschaft der VR Polen in der DDR ausge­
ste l l t e Bestätigung über die Notwendigkeit der zwischen­
zeitlichen Ausreise nach Westberlin vorgelegt wird, 

- eine von der Botschaft der VR Polen ausgestellte Bestä­
tigung gemäß Abschnitt III/10/3, Ziffer 6., vorgewiesen 
wird. 

Die zwischenzeitlichenAus- und Einreisen sind gegebenen­
f a l l s auch mehrmalig, jedoch nur im Rahmen der Gültigkeit 
der Zusatzdokumente bzw. Bestätigungen, zu gestatten. 
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Die Zusatzdokumente sind bei der Ausreise nicht einzube­
halten und bei der Aus- und Einreise nicht mit Paßkon­
trollstempel zu versehen. 

Einzelnen Teilnehmern von Reisegruppen, die mit einer 
Sammelliste eingereist sind, i s t die zwischenzeitliche 
Ausreise nicht zu gestatten. 

Ansonsten sind die in diesem Abschnitt festgelegten Vor­
aussetzungen für den Grenzübertritt von Bürgern der VR 
Polen auch von den PKE Friedrich-/Zimmerstraße und Bahn­
hof Friedrichstraße durchzusetzen. 

Abfertigung der Grenzübertrittsdokumente, Kontrolle der 
Ein- und Ausreise 

. 1. Pässe der VR Polen und Schiffahrtsbücher sind entsprechend 
den geltenden Festlegungen mit Paßkontrollstempel zu ver-

.2. Einladungen von Institutionen der DDR, auf deren Grundlage 
dienstliche Einreisen in die DDR erfolgen, sind bei Ein-
und Wiederausreise an geeigneter Stelle mit Paßkontroll­
stempel zu versehen. Bei der Wiederausreise sind sie einzu­
behalten. « ' • 

.2.1. Bei Einreisen von Gruppen (z. B. Sport- und Kulturgruppen) 
sind auch die vorzulegenden Sammellisten bei der Ein- und 
Wiederausreise mit Paßkontrollstempel zu versehen und bei 
der Wiederausreise einzubehalten. 

sehen. 
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7.3. Die bestätigte Einladung, Vordruck PM 71a, sowie die Be­
stätigung des Reisebüros der DDR für Einzeltouristen sind 
bei der Ein- und Ausreise mit Paßkontrollstempel zu ver­
sehen (Einreise oben rechts, Ausreise unten rechts) und 
bei der Ausreise einzubehalten. 

7.3.1. Bürger der VR Polen, die während ihres Aufenthaltes in 
der DDR ihre Einladung, Vordruck PM 71a, verlieren und 
den Verlust bei der DVP melden, erhalten von der DVP eine 
Bescheinigung über die Meldung des Verlustes. In die Be­
scheinigung wird eingetragen, daß sie den Grenzkontrollorga­
nen der DDR vorzulegen i s t . Werden bei der Ausreise derartige 
Bescheinigungen vorgelegt, sind diese mit Paßkontrollstempel 
zu versehen und einzubehalten. 

7.3.2. Die von der Botschaft bzw. den Generalkonsulaten der DDR 
beglaubigten Einladungen sind bei der Einreise oben links 
und bei der Ausreise oben rechts mit Paßkontrollstempel zu 
versehen sowie bei der Ausreise einzubehalten. 

7.4. Bei Grenzübertritten mit Sammellisten i s t hinsichtlich des 
Streichens nicht mitreisender Personen, des Abhakens der 
kontrollierten Teilnehmer und der Abstempelung entsprechend 
den für Sammelreiselisten geltenden Prinzipien zu verfahren. 
Streichungen bedürfen keiner besonderen Bestätigung (der in 
III/5/16, Ziffer 8.1., genannte Stempel i s t nicht anzubrin­
gen). 
Bei der Ein- und Ausreise von Gruppen im Rahmen des Kinder-
und Jugendaustausches i s t jeweils ein Exemplar der Sammel­
l i s t e einzubehalten. 

7.5.1. Einladungen für Familienangehörige der polnischen Werk­
tätigen sind bei der Ein- und Ausreise mit Paßkontroll­
stempel zu versehen und bei der Ausreise einzubehalten. 
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Sie sind in eigener Zuständigkeit nach Ablauf einer Woche 
zu vernichten. 

7.5.2. Bescheinigungen für Familienangehörige der polnischen 
Werktätigen sind bei der Ein- und Ausreise auf der Rück­
seite im jeweils zutreffenden Monat des Quartals mit Paß­
kontrollstempel zu versehen. Sie sind generell nicht ein­
zubehalten. 

7.6. Bei der Einreise von Touristengruppen i s t , sofern weniger 
Personen als im Voucher angegeben reisen, der Voucher mit 
Paßkontrollstempel zu versehen und am Paßkontrollstempel 
ist die Anzahl der eingereisten Teilnehmer zu vermerken. 
Bei der Wiederausreise hat ebenfalls eine Kontrolle des 
Vouchers und eine Prüfung der anzahlmäßigen Übereinstim­
mung zu erfolgen. 
Die vom Reiseleiter vorzulegende Sammellisten sind ohne 
Anbringen von Paßkontrollstempeln einzubehalten. 

7.7. Freundschaftspässe sind bei jeder Ein- und Ausreise auf 
den dafür vorgesehenen Seiten mit Paßkontrollstempel zu 
versehen. 

7.8. Die einzubehaltenen Dokumente sind entsprechend den Fest­
legungen der Anweisung.Nr. VI/5/86 an den Grenzübergangs­
stellen aufzubewahren. 
Die von den im Rahmen des Kinder- und Jugendaustausches 
reisenden Gruppen einzubehaltenen Sammellisten sind dem 
für die Grenzübergangsstelle zuständigen "Stab der Ein-
und Ausreise" zu übergeben. 

/ 
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Arbeitsbescheinigung 
(zur Vorlage beim Grenzübertritt für polnische Werk­
tätige, die keinen Betriebsausweis der DDR besitzen.) 
Betrieb: Anschrift: 
Name des polnischen Werktätigen: Geburtsdatum, Geb.Ort 
Wohnanschrift in der VRP: 
Nr. des Passes oder anderem Personaldokument der VRP: 
Dauer der Beschäftigung von bis 
Bestätigung der Beendigung der Tätigkeit 

Unterschrift des zuständigen Leiters 
Stempel 



(Stempel des Betriebes) 

Herr/Frau ....... 
(Familien- und Vorname) 

geboren am 

• ro. 
03 
• > . 
v C 
>:« 
CL CO 
CD c 
"1 Cß 
c O 
co cr 
*—' M 

0) 
rt 

Personalausweis - Nummer 

ist Angehöriger/e eines r in der DDR tätigen polnischen Werktätigen. 

Sie/Er ist zu einer am bzw. vom 
stattfindenden Veranstaltung eingeladen. 

bis 1982 

Diese Einladung ist den Grenzorganen der DDR bei der Ein- und Ausreise vorzulegen.. 

- , den 1982 

(Unterschrift) ] 
(204) Ag 113/8/82 30 

> H 
H 
H 

T 0) 
I CD 
? CD 

— , JO-

I-



(Stempel des Betriebes) 

(Stempel zakładu pracy) 

(Stempel des Rates des Kreises 
Amt für Arbeil) 

(Stempel Rady Powiatowej 
Wydział zatrudnienia) 

-Bescheinigung 
Zaświadczenie 

Herr/Frau geboren am . . . . . . . . . 
Pan/Pani (Familien- und Vorname) Urodzony/a dnia 

(nazwisko i imie) 

Personalausweis-Nr ' ' -
nr dowodu osobistego ł 

ist Angehöriger/e eines/r in der DDR tätigen polnischen Werktätigen, 
jest członkiem rodziny polskiego pracownika zatrudnionego w NRD. 

Diese Bescheinigung gilt zur Einreise im . . . . Quartal 198.. und ist bei der Ein- und 
Wiederausreise vorzulegen. , ( 

Niniejsze zaświadczenie upowznia do przekroczenia granicy w . . . . kwartale 198.. r. 
Należy je okazać przy wjeździe i wyjeździe. 

(Unterschrift podpis) (Datum der Ausstellung deta wystawienia) 
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Vermerke der Grenzkontrollorgane der DDR: 

1. Monat / 

2. Monat 

3, Monat 

(204) Ag 113/7.82 50 

. . • i ' . 
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• • Einladung ' 00880$ 
Zaproszenie 

sum besuchsweisen Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen R« publik , 
na wizytę w Niemieckiej Republice Demokratycznej • 

Herr/Frau/Frl. geboren am 
Pan/Pani _ _ - - — urodzony/urodzono —.—-.—-

(Familien-, Vor-, Geburtsname/ , 
nazwisko, imię, nazwisko panieńskie) 

wohnhaft in - ~ •• —<-..«..» 
miejsce zamieszkania (Ort. Straße, Hausnummer / adres) 
sowie Kinder werden von mir 
»z jednym dzieckiem/z .. dzieci zaproszony/zaproszona jest przez i 

(Familienname, Vorname / nozwisko, imię) 
miejsce romieszkania (Ort, Straße, Hausnummer / adres) 
zu einem besuchsweisen Aufenthalt für die Dauer von «. Tagen eingeladen. 
no wizytę w NRD na okres — dni. 

den/dnia .... 19,~«—..~,r. ' ...... 
Unterschrift/podpis 

Volkspolizei-Kreisamt 
Urzqd Powiatowy 
Niemieckiej Policji Ludowej 

Abt. Paß- und Meldewesen Wydział meldunkowo-paszportowy 
Bestätigung 

Zatwierdzenie 
• « 

Die besuchsweise Einreise umseitig genannter Personen in die Deutsch« Demokratisch« 
Republik kann bis zum erfolgen. 
Wjazd na wizytę do NRD wymienionych na odwrocie osób moie ncutqpic do 
Die Einladung ist beim Crenzübertrltt vorzulegen. 
Zaproszenie należy przedłożyć przy przekroczeniu granicy. 

• « 

— -—™ —«-~ .• den/dnia ........— 19 » r. 
liiuni«iw.imi>nnmiiini*"*Htmif»tHi...iMłiini>ii»»«.wnnn 

f D S ) . Unterschrift 
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Einladung / Zaproszenie 
zum besuchsweisen Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik 

na wizytą w Niemieckiej Republice Demokratycznej 

Herr/iFrau/Frl. 
Pan/Pani 

Fomilienname/norwliko 

Vorname/imie geboren am/urodzony, urodzona 
Wohnort, Kreis, Straß«, Hausnummer/adres 

sowie Kinder werden von mir/z jednym dzieckiem, z dzieci 
zaproszony, zaproszona jest przez 
Familienname, Vorname/nazwisko, imie 

•Porsonenkennzahl (PKZ) 
identyfikator osoby 

Wohnort, Kreis, Straße, Hausnummor/adro» 

xu einem besuchsweisen Aufenthalt für die Dauer von 
eingeladen./na wizytę w NRD na okres dni. 
Reisegrund/przyczyna podróży 

Tagen 

, den/dnia 
Unterschrlft/podpił 

A 



Volkspolizei* Kreisamt 
Urzqd Powiatowy 
Niemieckiej Policji Ludowej 
Abt. Paß- und Meldewesen 
Wydział meldunkowo-paszportowy 

Die besuchsweise Einreise umseitig genannter Personen in die Deutsche Demokratische 

Wjazd na wizytę do NRD wymienionych na odwrocie osób może nastqpic do 

Die Einladung ist bei der Ein- und Wiederausreise vorzulegen. 
Zaproszenie należy przedłożyć przy wjeździe i wyjeździe. 

Bestätigung / Zatwierdzenie 

Republik kann bis zum erfolgen. 

den/dnia r. 

(OS) 
pieczęć Unterschrift 

podpis 
PM 71a 



(37* Änderung) 
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Anlage 3 

000072 

Einladung 
Zaproszenie 

zum besuchsweisen Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik 
na wizytą w Niemieckiej Republice Demokratycznej 

Der Bürger/die Bürgerin der VRP . : „ •. 
(Name, Vorname) 

Obywatel/Obywatelka PRL - (nazwisko i imię) ••<?•••. ? • •''-'•'• "> 
geboren am ;„ , 
urodzony/urodzona 
wohnhaft in . - ., 
miejsce zamieszkania (Ort, Straße, Hausnummer / adres) 
und Kinder ............ „. 
(Name, Vorname und Geburtsjahr) 
z jednym dzieckiem/z dzieci ;,••*._,;..;..;. 
(nazwisko i imię. rok urodzenia) 
wird/werden von mir .. 
zaproszony/zaproszona/zaproszeni jest/sq przez 
zur Zeit Mitarbeiter '. .' v 
zatrudniony/zatrudniona 
wohnhaft in - -
miejsce zamieszkania 
zu einem besuchsweisen Aufenthalt fur die Dauer von Tagen eingeladen. 
na wizytę w NRD na okres dni. 

., den/dnia 
i 

Unterschrift 
podpis 
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Bestätigung 
Potwierdzenie 

Hiermit wird bestätigt, daß 

Potwierdza się, ze 
(Name, Vorname) 

(nazwisko i imię) 

Mitarbeiter umstehender Vertretung ist. 
jest pracownikiem podanego przedstawicielstwa. 

den/dnia 

D.S. 
pieczęć 

Unterschrift' 
podpis , 

477 BmG 001/37/84 



Reise-Nr.: 
zum Voucher Nr. 

Sammelliste —, den 

Reiseziel: 
Lfd. 
Nr. 

Name Vorname geb. am Wohnort P A - N r 

J^temprl/Unter^rhri ' ; 
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t— 
QJ 
TO ro 
10 

U 



Impreia-Nr. 
do Vouchera Nr. 

Lista ... dnia 

Miasto docelowe: 
Lp. 
Nr. 

Nozwisko Imię Data 
ur. 

Miejsce zamieszkania. 

3 

Nr. d o w o d u 
osobistego 

'J t—' 

s co 
C I I % 

Biuro podróży 

t l i n flr* ««M t A — t u o** 



Antrag/Bestätigung 
Wniosek/Potwierdzenie 

fur einen touristischen Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik 
na pobyt turystyczny w Niemieckiej Republice Demokratycznej 

E 
Przyjazd 

A 
Wyjazd 

Familienname: 
Nazwisko: 

Vorname :/lmię: 

Geburtsdatum und -ort: 
Data i miejsce urodzenia: • 

Wohnort: Kreis: 
Miejsce zamieszkania: Województow: 

Straße: Haus-Nr.: 
ulica: nr domu: 

Nr. des Personaldokuments: 
Nr Pasz portu: 

Anzahl der mitreisenden Kinder bis 16 Jahre (in Worten) 
Ilość dzieci do 16 lat/słownie/podróżujących z rodzicami 

Pol. Kennzeichen des Kfz 
Nr rejestracyjny samochodu 



VEB Reisebüro der DDR 
1026 Berlin 
Alexanderplatz 5 

Bestätig u ng/Potvvierdzenie 
Der Aufenthalt umseitig genannter Personen in der Deutschen Demokratischen Republik kann auf der Grundlage dieser 
Voucherbuchung erfolgen. 
Pobyt wymienionych na odwrotnej stronie osób w Niemieckiej Republice Demokratycznej może nastąpić na podstawie 
voucheru. • 

Fahrt-Nr./Nr imprezy: 

Reisetermin vom/Termin podróży od: bis/do: 

Aufenthaltsorl/Miejsce pobytu: 

Hotel und Zimmerart/Hotel i rodzaj pokoi: 

Preis/Cena: 

1 T— 

• r . * 
• Gz!** 

•\ es? 

Diese Bestätigung ist bei der Ein- und Wiederausreise zusammen mit dem Voucher vorzulegen. 
.Mniejsze potwierdzenie należy tqcznie z voucherem okazać władzom granicznym przy przyjeździe i wyjeździe. 

(in Druckschrift ausfüllen) 
(wypełniać drukiem) 

Stempet/Unterschrift Reisebüro der DDR 
Pieczęć/podpis Reisebüro NRD 

4UJP-97 584 5 221 Ag 310-84-DDR-C-R 34 
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Aufgrund dezentralen Druckender Listen in der VR Polen kann es 
hinsichtlich der drucktechnischen Gestaltung zu Abweichungen 
von diesem Muster kommen. 
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Befreiung von der PaO- und Visapflicht für Bürger der CSSR 

Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz auf dem Hoheits­
gebiet der CSSR, UdSSR, VR Bulgarien, Mongolischen VR, 
SR Rumänien, VR Polen, Ungarischen VR, SR Vietnam und 
der Republik Kuba, die aus dienstlichen, touristischen, 
privaten oder berufsbedingten Gründen zu einem zeitwei­
ligen Aufenthalt in die DDR einreisen, sind von der Visa­
p f l i c h t b e f r e i t . Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz 
nehmen wollen, benötigen ein Einreisevisum. 

2. Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 

Diplomatenpaß 
SonderpaQ 
Dienstpaß 
Reisepaß (nur bei ständigem Wohnsitz in der CSSR 

oder einem anderen cier obengenannten so­
l i s t i s c h e n Staaten) 

Reiseausweis 
(nur der für Staatsbürger der CSSR ausge­
s t e l l t e "Cestovni prukaz", nicht der für 
Staatenlose und andere Staatsangehörige 
ausgestellte- "Cestovni prukaz totoznosti") 

Personalausweis mit Reiseanlage ' 
Reisesammelliste mit Personalausweisen oder versehen 
mit den Lichtbildern der Teilnehmer der Reisegruppe 
die für Kinder bis 15 Jahre ausgestellte Reiseanlage 
mit L i c h t b i l d 
Schiffahrtsbuch 

(bei Reisen auf dem Land- oder Luftweg nur 
in Verbindung mit dem "Reiseauftrag für 
Schiffer der Tschechoslowakischen S o z i a l i ­
stischen Republik") 

+Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz in anderen Staaten oder 
in Westberlin haben in ihrem Paß einen Stempel über ihre stän­
dige Wohnsitznahme im Ausland, in dem der betreffende Aufent­
h a l t s s t a a t eingetragen i s t (vgl. Anlage 1). 

1. 
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3. Bürger der CSSR, die aus dienstlichen Gründen einreisen, 
können sich in der DDR für die Dauer ihres dienstlichen 
Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich auch auf die Fa­
milienangehörigen dieser Bürger. 

Bürger der CSSR, die aus privaten Gründen einreisen, 
können sich bis zu 30 Tagen in der DDR aufhalten. 
In begründeten Fällen kann Privatreisenden von den 
Dienststellen der DVP ein Aufenthalt von über 30 Tagen 
im Rahmen der Gültigkeit des Reisedokumentes e r t e i l t 
werden. Der Aufenthalt s o l l jedoch insgesamt 6 Monate 
nicht überschreiten. 

4. Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz in der DDR benö­
tigen für Reisen 

- nach der CSSR kein Aus- und Wiedereinreisevisum, 
- nach dritten Staaten una Westberlin das Aus- und Wieder­

einreisevisum. 

Für Reisen nach der CSSR über die VR Polen i s t ein Aus-
und Wiedereinreisevisum er f o r d e r l i c h . 

5. Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz auf dem Hoheits­
gebiet der CSSR oder eines anderen der unter 1. genann­
ten s o z i a l i s t i s c h e n Staaten benötigen für Reisen durch • 
die DDR kein Transitvisum. 

Bürger der CSSR mit ständigem Wohnsitz in anderen als 
den unter 1. genannten Staaten und in Westberlin benötigen 
für Reisen durch die DDR kein Transitvisum, wenn sie nach 
der CSSR reisen bzw. aus der CSSR zurückreisen. 
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Anlage 1 

k pobytu v - s v e p s i c e 

Ä a a n p e ó b i B a H H H B 

pour le sejour en 

zum Aufenthalt in 

Vystehovani 

Plati k cestS do ĆSSR 
jen s povolenfm 

zastupitelskćho üfadu 

Aussiedlung (Über­
siedlung) 
gültig zur Reise in 
die CSSR nur mit Ge-* 
nehmigung der es. 
Vertretung 
(tschechischer Text) 

Vysfahovanie 
Platf k o o 8 t e do ÖSSR 

Iba a povolenfm 
öa. zastuplteltekóho üradu 

(slowakischer Text) 
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2. Aus taus.chbla 11 
(34. Änderung) 088088 

Befreiung von der Paß- und Visapflicht für Bürger der 
Ungarischen VR • -

1, Bürger der Ungarischen VR mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Hoheitsgebiet der Ungarischen VR oder eines anderen sozia­
listischen Staates, die aus dienstlichen, touristischen, 
privaten oder berufsbedingten Gründen zu einem z e i t w e i l i ­
gen Aufenthalt in die DDR einreisen, sind von der Visa­
pflicht befreit. 
Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen wollen, 
benötigen ein Einreisevisum, 

2. Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 

Diplomatenpaß 
Dienstpaß - Sorienbuchstabe SK für Mitarbeiter des 

Außenministeriums 
- Serienbuchstabe SZ für Mitarbeiter anderer 

Ministerian und zentralen Dienststellen 
- Serienbuchstabe SH für Personen, die auf 

Schiffen tätig sind (Schifferdienstpaß) 
Reisepaß 
Reisepaß für ungarische Bürger mit ständigem Wohnsitz 

im Ausland, jedoch nur, wenn der Inhaber s e i ­
nen ständigen Wohnsitz in einem sozialistischen 
Staat hat (diese Reisepässe enthalten auf Sei­
te 1 die Bezeichnung "Paß für ungarische Bürger 
wohnhaft im Ausland" in ungarischer, russischer 
und französischer Sprache und auf Seite 2 die 
Eintragung des Wohnortes). 

3. Bürger der Ungarischen VR, die aus dienstlichen Gründen 
einreisen, können sich in der DDR für die Dauer ihres 
dienstlichen Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich auch 

' auf die Familienangehörigen dieser Bürger. Bürger der 
Ungarischen VR, die aus privaten Gründen einreisen, kön­
nen sich bis zu 30 Tagen in der DDR aufhalten. 
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In begründeten Fällen kann Privatreisenden von den Dienst­
stellen der DVP ein Aufenthalt von weiteren 30 Tagen im 
Rahmen der Gültigkeit des Reisedokumentes e r t e i l t werden. 
Eine weitere Verlängerung der Aufenthaltsdauer kann nur 
erfolgen, wenn die Zustimmung der Botschaft der Unga­
rischen VR vorliegt. 

4. Bürger der Ungarischen VR mit ständigem Wohnsitz in der 
DDR unterliegen der Visapflicht und benötigen, zur Ausreise 
aus der DDR und zur Wiedereinreise das Aus- und Wiedereinrei­
sevisum. 

5. Bürger der Ungarischen VR mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Hoheitsgebiet der Ungarischen VR oder eines anderen sozia­
lis t i s c h e n Staates benötigen für Reisen durch die DDR kein 
Transitvisum. 
Bürger der Ungarischen VR mit ständigem Wohnsitz in nicht-
soziolistischsn Staaten einschließlich in Westberlin benö­
tigen für Reisen durch die DDR nur dann kein Transitvisum, 
wenn sie nach der Ungarischen VR reisen bzw. aus der Unga­
rischen VR zurückreisen. 



3. Austauschblatt 
(61. Änderung) 0 0 ft 0 1 1 II1/2/5 

Seite 1 

Befreiung von der Paß- und Vis a p f l i c h t für Bürger der VR 
Bulgarien • 

1. Bürger der VR Bulgarien mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Hoheitsgebiet der VR Bulgarien oder eines anderen sozia­
l i s t i s c h e n Staates, die aus dienstlichen, touristischen, 
privaten oder berufsbedingten Gründen zu einem zeitwei­
ligen Aufenthalt in die DDR einreisen, sind von der Visa­
p f l i c h t b e f r e i t . 
Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen wollen, 
benötigen ein Einreisevisum. 

2. Zur visaf r e i e n Ein- und Ausreise berechtigen: 

Diplomatenpaß 
Dienstpaß 
Kollektivpaß 
Reisepaß, außer wenn der Inhaber seinen ständigen 

Wohnsitz in einem n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n 
, • Staat oder Westberlin hat (Reisepässe 

für Bürger der VR Bulgarien mit Wohnsitz 
in anderen Staaten als der VR Bulgarien 
sind nach vorliegenden Erfahrenswerten 
auf den Seiten 1 und 48 mit dem Stempel 
"postojanno schiwuschtsch" (in k y r i l ­
l i s c h e r S c h r i f t ) versehen) 

Personalausweis mit Reiseanlage 
. hellrote Reiseanlage für Reisen nach 

der UdSSR, SRR, UVR, CSSR, DDR und VR 
Polen 

. hellblaue Reiseanlage für Reisen nach 
der SFR Jugoslawien, SRR, UVR, CSSR, 
DDR und VR Polen 

Die Reiseanlagen bestehen aus einem einmal 
gefalteten Blatt im Format A 6. > 
Die auf der Reiseanlage eingetragene Per­
sonenkennzahl muß der im Personalausweis 
entsprechen. Die Reiseanlagen sehen die 
Eintragung der Personalien mitreisender 
Kinder und das Anbringen ihrer L i c h t b i l ­
der vor (Siegelung erfolgt mit Trocken­
si e g e l ) 
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Reiseanlage mit Lich t b i l d 
(für alleinreisende Kinder und Jugend­
lic h e bis zu 16 Jahren) 

Seefahrtsbuch mit Dienstauftrag 

3. Bürger der VR Bulgarien, die aus dienstlichen Gründen ein­
reisen, können sich in der DDR für die Dauer ihres dienst­
lichen Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich auch auf die 
Familienangehörigen dieser Bürger. Bürger der VR Bulgarien 
die aus privaten Gründen einreisen, können sich bis zu 30 
Tagen in der DDR aufhalten. In begründeten Fällen kann 
Privatreisenden von den Dienststellen der DVP ein weiterer 
Aufenthalt innerhalb der Gültigkeit des Reisedokumentes 
e r t e i l t werden, wenn die Zustimmung der Botschaft der VR 
Bulgarien vorliegt. . 

4. Bürger der VR Bulgarien mit ständigem Wohnsitz in der DDR 
unterliegen der Visapflicht und benötigen zur Ausreise aus 
der DDR und zur Wiedereinreise das Aus- und Wiedereinreise 
visum. 

5. Bürger der VR Bulgarien mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Hoheitsgebiet der VR Bulgarien oder eines anderen sozia­
l i s t i s c h e n Staates benötigen für Reisen durch die DDR kein 
Transitvisum. 
Bürger der VR Bulgarien mit ständigem Wohnsitz in nicht­
s o z i a l i s t i s c h e n Staaten einschließlich Westberlin benöti­
gen für Reisen durch die DDR nur dann kein Transitvisum, 
wenn sie nach der VR Bulgarien reisen bzw. von der VR Bul­
garien zurückreisen. 
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Befreiung von der Paß- und Visapflicht für Bürger der 
SR Rumänien 

1. Bürger der SR Rumänien mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Hoheitsgebiet der SR Rumänien, die aus dienstlichen, 
touristischen, privaten oder berufsbedingten Gründen 
zu einem zeitweiligen Aufenthalt in die DDR einreisen, 
sind von der Visapflicht befreit. 
Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen wollen, 
benötigen ein Einreisevisum. ' 

2. Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 

Diplomatenpaß 
DienstpaB 
KollektivpaB (vom MfAA für Dienstreisen oder vom Mdl 

für Privat- oder Touristenreisen) 
Reisepaß -(ausgestellt vom MfAA für Dienstreisen 

oder vom Mdl für Privat- oder Touristen­
reisen) der Reisepaß für rumänische Staats­
bürger mit ständigem Wohnsitz im Ausland -
Farbe blau, auf der vorderen inneren Um-
schlagseite i s t ein Hinweis über die Staats­
bürgerschaft der SRR und über den ständigen 
Wohnsitz im Ausland eingedruckt - berech­
tigt nicht zur visafreien Einreise) 

Reisepaß ausgestellt auf den Namen des Reiseleiters, 
in Verbindung mit einer von der ausstellen­
den Behörde bestätigten namentlichen Liste 
(für Gruppenreisen aus dienstlichen, priva­
ten oder touristischen Gründen) und den 
Personaldokumenten der Reiseteilnehmer 

Seefahrtsbuch mit Dienstauftrag 
Diensterlaubnis für Mitglieder der zivilen Luftfahrt 
(Fluglizenz) 
ein mit Lichtbild versehenes Reisedokument für allein­
reisende Kinder 
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3. Bürger der SR Rumänien, die aus dienstlichen Gründen, 
einreisen, können sich in der DDR für die Dauer ihres 
dienstlichen Aufenthaltes aufhalten. Dies bezieht sich 
auch auf die Familienangehörigen dieser Bürger. 

Bürger der SR Rumänien, die aus privaten Gründen ein­
reisen, können sich bis zu 30 Tagen in der DDR aufhalten. 
In begründeten Fällen kann Privatreisenden von den 
Dienststellen der DVP die Aufenthaltsdauer innerhalb 
der Gültigkeit des Reisedokumentes bis auf weitere 60 
Tage verlängert werdenieine weitere Verlängerung der 
Aufenthaltsdauer kann nur mit Zustimmung der Botschaft 
der SR Rumänien erfolgen. 

4. Bürger der SR Rumänien mit ständigem Wohnsitz in der DDR 
(Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis) unterliegen der Visa­
pflicht und benötigen zur Ausreise aus der DDR und zur 
Wiedereinreise das Aus- und Wiedereinreisevisum. 

5. Bürger der SR Rumänien mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Hoheitsgebiet der SR Rumänien benötigen für Reisen durch 
die DDR kein Transitvisum. Bürger der SR Rumänien mit 
ständigem Wohnsitz in dritten Staaten benötigen nur dann 
kein Transitvisum, wenn sie nach der SR Rumänien reisen 
bzw. aus der SR Rumänien zurückreisen. 



1. Austauschblatt 
(32. Änderung) 

Befreiung von der Visapflicht für Burger der Mongolischen VR 

1 . Bürger der Mongolischen VR mit ständigem Wohnsitz auf 
dem Hoheitsgebiet der Mongolischen VR oder eines an­
deren sozialistischen Staates, die zu einem z e i t w e i l i ­
gen Aufenthalt in die DDR einreisen, sind entsprechend 
den im "Abkommen zwischen der Regierung der DDR und der 
Regierung der Mongolischen VR über den visafreien grenz­
überschreitenden Verkehr von Bürgern beider Staaten" 
vereinbarten Festlegungen von der Visapflicht befreit. 
Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen wollen, 
benötigen ein Einreisevisum. 

2, Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 

Diplomatenpaß 
Dienstpaß 
Z i v i l e r Auslandspaß (wird in 2 verschiedenen Serien 

und nur vom MfAA der Mongolischen 
VR ausgestellt) 

Reisepaß (wird für Privatreisen von der 
Miliz in Ulan-Bator ausgestellt, 
im Gegensatz zum Zivilen Aus­
landspaß enthält er keine ge­
druckte Seriennummer) 

Bescheinigung für kurzzeitige Reisen ins Ausland 
(enthält 2 Blätter und i s t mit einem blauen Umschlag 
versehen; wird durch die Miliz in Ulan-Bator ausge­
s t e l l t und i s t nur für eine Reise gültig) 
Anlage zum Paß 
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(eine solche Anlage wird für 
Kinder ausgestellt, die nicht 
mit den Eltern, sondern mit an­
deren Erwachsenen gemeinsam r e i ­
sen. In der Anlage wird die Num­
mer des Passes der erwachsenen 
Begleitperson vermerkt.) 
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3. Bürger der Mongolischen VR, die aus dienstlichen Gründen 
einreisen, können sich in der DDR für die Dauer ihres 
dienstlichen Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich auch 
auf die Familienangehörigen dieser Bürger. Bürger der 
Mongolischen VR, die aus privaten Gründen einreisen, kön­
nen sich bis zu 90 Tagen in der DDR aufhalten. In begrün­
deten Fällen kann Privatreisenden von den Dienststellen 

' der DVP ein Aufenthalt von über 90 Tagen im Rahmen der 
Gültigkeit des Reisedokumentes genehmigt werden, wenn 
die Zustimmung der Botschaft der Mongolischen VR vor­
l i e g t . 

4. Bürger der Mongolischen VR mit ständigem Wohnsitz in der 
DDR unterliegen der Visapflicht und benötigen zur Aus­
reise aus der DDR und zur Wiedoreinreise das Visum zur 
Aus- und Wiedereinreise. 

5« Bürger der Mongolischen VR mit ständigem Wohnsitz auf 
dem Hoheitsgebiet der Mongolischen VR oder eines anderen 
sozialistischen Staates benötigen für Reisen durch die 
DDR kein Transitvisum. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Kuba 

1. Bürger der Republik Kuba mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Territorium der Republik Kuba, UdSSR, VR Bulgarien, Mon­
golischen VR, VR Polen, SR Rumänien, Ungarischen VR und 
der CSSR, die aus dienstlichen, touristischen oder pri­
vaten Gründen zu einem zeitweiligen Aufenthalt in die 
DDR einreisen, sind von der Visapflicht befreit. 

Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz nehmen wollen, 
benötigen ein Einreisevisum. 

2. Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen: 

Diplomatenpaß 
DienstpaO 
Offizialpaß, mit 28 Seiten 
Offizialpaß als Kollektivpaß ("Pasaporte o f i c i a l co-

lectivo") 
(wird für Delegationen, die aus kulturel­
len, sportlichen oder anderen Gründen r e i ­
sen, ausgestellt und enthält alle erfor­
derlichen Angaben sowie die Paßbilder der 
Teilnehmer - bis zu 10 Personen) 

Offizialpaß, mit einem zusammengefalteten und mittels 
Öse mit dem Paßumschlag verbundenen Blatt 
des Formats A 4 

Reisepaß, grauer Umschlag mit hellblauen Seiten 
(Ausgabe erfolgt für Bürger der Republik 
Kuba mit ständigem Wohnsitz in der Repu­
blik Kuba) 

Personalausweis mit Sammelreiseliste 
Seefahrtsbuch ("Pasaporte de Marino") 
Reisepaß, grauer Umschlag mit grauen Seiten 

(Ausstellung erfolgt für Bürger der Repu­
blik Kuba zur ständigen Ausreise und für 
Bürger mit ständigem Wohnsitz in anderen 
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Staaten), jedoch nur, wenn auf Seite 6 
des Passes eine amtliche Bestätigung des 
ständigen Wohnsitzes (Vermerk in spani­
scher Sprache: "EL TITULAR DE ESTE PASA­
PORTE TIENE SU RESIDENCIA PERMANENTE EN 
LA (Aufenthaltsstaat, z. B. URSS) in der 
UdSSR, VR Bulgarien, Mongolischen VR, VR 
Polen, SR Rumänien, Ungarischen VR oder 
der CSSR eingetragen i s t 

Bürger der Republik Kuba, die aus dienstlichen Gründen 
einreisen, können sich in der DDR für die Dauer ihres 
dienstlichen Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich auch 
auf die im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehö­
rigen dieser Bürger. 

Bürger der Republik Kuba, die aus privaten oder touri s t i ­
schen Gründen einreisen, können sich bis zu 90 Tagen in 
der DDR aufhalten. In begründeten Fällen kann von den 
Dienststellen der DVP nach Zustimmung der Botschaft der 
Republik Kuba die Aufenthaltsdauer, die von den zustän­
digen Organen der Republik Kuba festgelegt wurde, inner­
halb der Gültigkeit des Reisedokumentes verlängert werden. 

Bürger der Republik Kuba mit ständigem Wohnsitz in der DDR 
unterliegen der Visapflicht und benötigen zur Ausreise aus 
der DDR und zur Wiedereinreise das Aus- und Wiedereinreise­
visum. 

Bürger der Republik Kuba mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Territorium der Republik Kuba, UdSSR, VR Bulgarien, Mon­
golischen VR, VR Polen, SR Rumänien, Ungarischen VR und 
der CSSR benötigen, wenn sie im Besitz eines der unter 2. 
genannten Dokumente sind, für Reisen durch die DDR kein 
Transitvisum. Darüber hinaus benötigen Bürger der Republik 
Kuba mit ständigem Wohnsitz in anderen als den genannten 
Staaten auch dann kein Transitvisum, wenn die Reise vom 
Aufenthaltsstaat nach der Republik Kuba bzw. von der Repu­
blik Kuba nach dem Aufenthaltsstaat erfolgen s o l l . 
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Befreiung von dor V i s a p f l i c h t für Bürger der VDR Laos 

1. Bürger der VDR Laos, die Inhaber eines gültigen 

- Diplomatenpasses 
- Dienstpasses (einschließlich des Dienstpasses als Kol­

lektivpaß) 
- Reisepasses mit Dienstvisum (am oberen Rand des Ausreise­

visums i s t der Stempel "VISA DE SERVICE" 
angebracht) 

der VDR Laos sind, dürfen ohne Visum der DDR in das Ho­
heitsgebiet der DDR einreisen, durch dieses durchreisen 
und aus ihm ausreisen. 

2. Bürger der VDR Laos, die mit den unter 1. genannten Doku­
menten v i s a f r e i in die DDR einreisen, können sich bis zu 
90 Tagen auf dem Hoheitsgebiet der DDR aufhalten. In be­
gründeten Fällen können die Dienststellen der DVP den 
Aufenthalt im Rahmen der Gültigkeit der Reisedokumente 
verlängern. 
Angehörige der diplomatischen oder konsularischen Vertre-
tung der VDR Laos in der DDR (einschließlich deren Fami­
lienmitglieder) können sich für die Dauer der Ausübung 
ihres Dienstes in der Vertretung auf dem Hoheitsgebiet 
der DDR aufhalten. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der SFR Jugoslawien 

1. Bürger der SFR Jugoslawien mit ständigem Wohnsitz auf dem 
Hoheitsgebiet der SFR Jugoslawien, die aus dienstlichen 
Gründen im Auftrage jugoslawischer Betriebe und I n s t i t u ­
tionen zu einem zeitweiligen Aufenthalt bis zu 90 Tagen 
in die DDR einreisen, sind von der Visapflicht befreit, 
Bürger der SFR Jugoslawien, die bei einer diplomatischen, 
konsularischen, wirtschaftlich-kommerziellen oder anderen 
Vertretung der SFR Jugoslawien in der DDR tätig sind, 
sowie deren Familienangehörigen, können für die Dauer 
ihrer Zugehörigkeit zur betreffenden Vertretung eben­
f a l l s v i s a f r e i aus- und einreisen. 
Alle anderen Einreisen, einschließlich Einreisen zwecks 
Arbeitsaufnahme sowohl bei jugoslawischen als auch bei 
nichtjugoslawischen Betrieben, unterliegen der Visapflicht. 

2. Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen folgende 
Dokumente der SFR Ougoslawien: 

- Diplomatenpaß 
- Dienstpaß 
- Reisepaß mit der Eintragung "Poslovno u NDR" (d.h. 

"geschäftlich in die DDR") 
- Kollektivpaß mit de*r Eintragung "Poslovno u NDR". 

Die Eintragung "Poslovno u NDR" erfolgt mittele Stempel­
ebdruck oder handschriftlich und wird mit Siegel und 
Unterschrift bestätigt. 

Bei der Kontrolle von Reisepässen mit der Eintragung 
"Poslovno u NDR" i s t zu prüfen, ob dennoch ein Visum 
der DDR e r t e i l t wurde. I s t das der F a l l , i s t der Paß-
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Inhaber als visapflichtig Reisender zu behandeln. (Ein 
solcher Sachverhalt kann sich ergeben, wenn die Einreise 
v i s a f r e i erfolgte, bei der polizeilichen Anmeldung j e ­
doch festgestellt wird, daß die Voraussetzungen für eine 
Befreiung von der Visapflicht nicht bestehen). Werden 
bei der Einreisekontrolle von Inhabern eines Reisepasses 
mit der Eintragung "Poslovno u NDR" Feststellungen ge­
troffen, die darauf schließen lassen, daß die Vorausset­
zungen für eine Befreiung von der Visapflicht (vgl, Z i f f . 
nicht gegeben sind, i s t der Grenzübertritt dennoch visa­
f r e i zu gestatten. In Ausnahmefällen, wenn aus den Um­
ständen die Unrechtmäßigkeit eines visafreien Grenzüber­
t r i t t s offensichtlich i s t , kann der visafreie Grenzüber­
t r i t t unterbunden und ein Visum e r t e i l t werden (sofern 
es bestehende Festlegungen ermöglichen) bzw. eine Zurück­
weisung erfolgen. 
Ober derartige Feststellungen i s t zu informieren. 

Bürger der SFR Jugoslawien benötigen, wenn sie im Besitz 
eines Diplomaten- oder Dienstpasses sind, für Reisen 
durch die DDR kein Transitvisum. 

Wird bei der Ausreisekontrolle eines Inhabers eines Rei­
sepasses mit der Eintragung "Poslovno u NDR" festgestellt 
daß faktisch eine Transitreise vollzogen wurde und eine 
polizeiliche Anmeldung nicht erfolgte, i s t von einer Be­
anstandung und Belehrung abzusehen. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der S o z i a l i s t i -
schen Republik Vietnam . 

1. Bürger der Sozialistischen Republik Vietnam, die aus 
dienstlichen Gründen oder im Rahmen der Gruppentou­
r i s t i k zu einem zeitweiligen Aufenthalt in die DDR 
einreisen, sind von der Visapflicht befreit. 

Bürger, die aus privaten Gründen einschließlich als 
Einzeltouristen einreisen und Bürger, die in der DDR 
ständig Wohnsitz nehmen wollen, unterliegen der Visa­
pfl i c h t . 

2.1. Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen folgende 
Dokumente der Sozialistischen Republik Vietnam 

- Diplomatenpaß 
- Laissez Passer mit dem roten Stempelaufdruck 

"Diplomatique" (der Inhaber i s t dem Diplomatenpaß­
inhaber gleichgestellt und demzufolge als bevor­
rechtete Person zu behandeln) 

- Dienstpaß 
- Laissez Passer mit dem roten Stempelaufdruck 

"Service" 
- Reisepaß mit dem roten Stempelaufdruck "Service" 

(auf der ersten Seite) 
- Seefahrtsbuch mit Dienstauftrag (aus dem Reiseziel 

und Reisezweck e r s i c h t l i c h sein müssen). 

2.2. Andere Reisedokumente sowie die von der Botschaft der 
SRV in der DDR im Falle des Verlustes eines Reise­
dokumentes ausgestellten Laissez Passer (auch wenn 
diese bei Verlust eines Diplomatenpasses mit dem 
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Stempel "Diplomatique" bzw. bei Verlust eines Dienst­
passes mit dem Stempel "Service" versehen sind) sind 
visa p f l i c h t i g . 

3. Bürger der SRV benötigen, wenn sie im Besitz eines 
der unter 2.1. genannten Reisedokumente sind, für 
Reisen durch die DDR kein Transitvisum. 

4. Die Einreise bzw. Durchreise i s t nach Prüfung und 
nur in Abhängigkeit von dem im Paß eingetragenen 
Reiseziel bzw. Geltungsbereich (Hinweise zur Eintra­
gung siehe Abschnitt I I I / 8 / 7 , Z i f f e r 1.) zu gestat­
ten. 
Inhabern von Pässen, deren eingetragenes Reiseziel 
bzw. Geltungsbereich sich nicht auf die DDR erstreckt 
bzw. keine Durchreise nach dritten Staaten oder West­
berlin zuläßt, i s t die Ein- bzw. Durchreise nicht zu 
gestatten. 

5. Bürger der SRV, die aus dienstlichen Gründen einrei­
sen, können sich in der DDR für die Dauer ihres 
dienstlichen Auftrages aufhalten. Dies bezieht sich 
auch auf ihre im gemeinsamen Haushalt lebenden Fami­
lienangehörigen. 
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Befreiung von der Visapflicht für Burger dar KDVR 

1. Bürger der KDVR, die aus dienstlichen Gründen oder im 
Rahmen der Gruppentouristik zu einem zeitweiligen Aufent­
halt in die DDR einreisen, sind von der Visapflicht * 
befreit. 
Bürger, die aus privaten Gründen einschließlich als 
Einzeltouristen einreisen und Bürger, die in der DDR 
ständig Wohnsitz nehmen wollen, unterliegen dsr Visa­
pflicht. 

2.1. Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen folgende 
Dokumente: 

Diplomatenpaß 
Dienstpaß 
Reisepaß für Dienstreisende 

(Reisepaß, dessen Broschurblock 20 Seiten 
umfaßt, die jedoch nur von Saite 1 - 1 6 nume­
riert sind, die ersten beiden Seiten des Pas­
ses - PaBampfahlung - sowie die letzten beiden 
Seiten - Hinweise für dan Paßinhabar - weisen 
keine Numerierung auf) 

SammelreiselistB in Verbindung mit den Pässen oder 
Parsonaldokumentan dar Reisateilnahmer 

2.2. Folgende Dokumente berechtigen nicht zur visafreien 
Ein- und Ausreise: 

Reisepaß für PrivatreisBnde 
(Reisepaß, dessen Broschurblock durchgehend 
von Saite 1 -16 numeriert i s t ) 

Framdenpaß der KDVR 
(FremdenpaB, dessen Broschurblock 32 Saiten 
umfaßt und dar auf Saite 1 in englischer 
Sprache als "Certificate of overseas citizen­
ship" bezeichnet i s t ) 

3. Bürger der KDVR benötigen, wann sie im Besitz eines dar 
unter 2.1. genannten Raisadokumante find, für Reisan 
durch die DDR kein Transitvisum. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Volksrepublik 
China 

1. Bürger der VR China, die aus dienstlichen Gründen zu 
einem zeitweiligen Aufenthalt in die DDR einreisen, 
sind von der Visapflicht befreit. 

Bürger, die aus privaten oder touristischen Gründen ein 
reisen und Bürger, die in der DDR ständig Wohnsitz neh­
men wollen, unterliegen der Visapflicht. 

2 . Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen folgende 
Dokumente der VR China: 

Diplomatenpaß 
Dienstpaß 
Reisepaß für Dienstreisende (Reisepaß, der 
auf Seite 1 unten den Eindruck oder die, Ein-
stempelung: "POUR AFFAIRES PUBLIOUES - FOR 
PUBLIC AFFAIRS", d. h. für dienstliche Zwecke, 
enthält) . 

3. Bürger der VR China benötigen, wenn sie im Besitz eines 
der unter 2 . genannten Reisedokumente sind, für Reisen 
durch die DDR kein Transitvisum. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Öster­
reich 

1. Bürger der Republik Österreich, die Inhaber eines gülti­
gen Diplomaten- oder Dienstpasses der Republik Österreich 
sind, dürfen ohne Vi sum der DDR in das Hoheitsgebiet der 
DDR einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm aus­
reisen. 

2. Inhaber von gültigen Diplomaten- oder Dienstpässen der 
Republik Österreich haben das Recht, sich nach der visa­
freien Einreise 

- bis zur Höchstdauer von 3 Monaten im Hoheitsgebiet der 
DDR aufzuhalteni 

- während der Dauer der dienstlichen Tätigkeit im Hoheits­
gebiet der DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Bot­
schaft Österreichs in der DDR sind oder einer interna­
tionalen Organisation, die ihren Sitz in der DDR hat, 
angehören bzw. Vertreter der Republik Österreich bei 
einer solchen sind (dies g i l t auch für ihre im gemein­
samen Haushalt lebenden Ehegatten und minderjährigen 
Kinder, wenn diese gleichfalls gültige Diplomaten- oder 
Dienstpässe besitzen oder in solchen mit eingetragen 
sind). 

Die innerstaatlichen Meldebestimmungen der DDR werden durch 
diese Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der VR Kampuchea 

1. Bürger der VR Kampuchea, die Inhaber eines gültigen 
Diplomaten- oder Dienstpasses der VR Kampuchea sind, 
dürfen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der 
DDR einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm 
ausreisen. 

2. Bürger dBr VR Kampuchea, die mit Diplomaten- oder 
Dienstpaß visafrei in die DDR einreisen, können sich 
bis zu 90 Tagen auf d8m Hoheitsgebiet der DDR aufhal­
ten. In begründeten Fällen können die Dienststellen der 
DVP auf Antrag der Vertretung der VR Kampuchea den 
Aufenthalt im Rahmen der Gültigkeit des Reisedokumentes 
verlängern. 
Angehörige der Vertretung der VR Kampuchea in der DDR 
sowie ihre im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten 
und Kinder, wenn diese gleichfalls gültige Diplomaten­
oder Dienstpässe besitzen oder in solchen mit eingetra­
gen sind, haben das Recht, sich für die Dauer ihrer Zu­
gehörigkeit zur Vertretung auf dem Hoheitsgebiet der 
DDR aufzuhalten und in dieser Zeit ohne Visa der DDR 
aus- und einzureisen. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Nikaragua 

1. Bürger der Republik Nikaragua, die Inhaber eines gültigen 
Diplomaten- oder Dienstpässes der Republik Nikaragua sind, 
dürfen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR 
einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm ausreisen. 

2. Inhaber von gültigen Diplomaten- oder Dienstpässen Nika­
raguas haben das Recht, sich nach der visafreien Einreise 

- bis zur* Höchstdauer von 3 Monaten im Hoheitsgebiet der 
DDR aufzuhalten? 

- während der Dauer,der dienstlichen Tätigkeit im Hoheits­
gebiet der DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Bot­
schaft Nikaraguas in der DDR sind (dies g i l t auch für 
ihre im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und min­
derjährigen Kinder, wenn diese gleichfalls gültige Diplo­
maten- oder Dienstpässe besitzen oder in solchen mit ein­
getragen sind) . 

Die innerstaatlichen Meldebestimmungon der DDR werden durch 
diese Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der VDR Jemen 

1. Bürger der VDR Jemen, die Inhaber eines gültigen Diploma­
ten-, Spezial- oder Dienstpasses der VDR Jemen sind, dür­
fen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR ein­
reisen, durch dieses durchreisen und aus ihm ausreisen. 

2. Bürger der VDR Jemen, die mit Diplomaten-, Spezial- oder 
Dienstpaß v i s a f r e i in die DDR einreisen, können sich bis 
zu 90 Tagen auf dem Hoheitsgebiet der DDR aufhalten. In 
begründeten Fällen können die Dienststellen der DVP auf 
Antrag der Vertretung der VDR Jemen den Aufenthalt im 
Rahmen der Gültigkeit des Reisedokumentes verlängern. 

Angehörige der Vertretung der VDR Jemen in der DDR sowie 
ihre im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und Kin­
der, wenn diese gleichfalls gültige Diplomaten-, Spezial-
oder Dienstpässe besitzen oder in solchen mit eingetragen 
sind, haben das Recht, sich für die Dauer ihrer Zuge­
hörigkeit zur Vertretung auf dem Hoheitsgebiet der DDR 
aufzuhalten und in dieser Zeit ohne Visa der DDR aus-
und einzureisen. 

Die Festlegungen dieses Abschnittes gelten auch für noch 
gültige Diplomaten- und Spezialpässe mit der früheren 
Staatsbezeichnung "Volksrepublik Südjemen". 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Zypern 

1. Bürger der Republik Zypern, die Inhaber eines gültigen 
Diplomaten- oder Dienstpasses der Republik Zypern sind, 
dürfen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR 
einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm ausreisen, 

2. Inhaber von gültigen Diplomaten- oder Dienstpässen Zyperns 
haben das Recht, sich nach der visafreien Einreise 

- bis zur Höchstdauer von 3 Monaten im Hoheitsgebiet der 
DDR aufzuhalten; 

während der Dauer der dienstlichen Tätigkeit im Hoheits­
gebiet der DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Bot­
schaft Zyperns in der DDR sind (dies g i l t auch für ihre 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und minder­
jährigen Kinder, wenn diese gl e i c h f a l l s gültige Diploma­
ten- oder Dienstpässe besitzen oder in solchen miteinge­
tragen sind). 

Die innerstaatlichen MeldebestimmUngen der DDR werden durch 
diese Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der DVR Algerien 

1.1. Bürger der DVR Algerien, die einen gültigen Diplomaten­
paß bositzc-n und in die DDR zu einem Aufenthalt bis zu 
30 Tagen reisen wollen, können ohne Visum der DDR in 
die DDR einreisen und aus ihr ausreisen. 

1.2, Angehörige der Botschaft Algeriens in der DDR, die 
einen gültigen Diplomaten- oder Dienstpaß besitzen 
(einschließlich der Familienangehörigen mit gültigem 
Diplomaten- oder Die.nstpaß) , sind für die Dauer ihrer 
Funktionsauoübung von der Visapflicht befreit. 
Für die Ersteinreise und die Endausreiso i s t ein Visum 
zur Einreise bzw. zur Ausreise erforderlich. 

2. Zur visafreien Ein- und Ausreise berechtigen demzufolge 
folgende Dokumente der DVR Algerien 

- Diplomatenpaß, boi Angehörigen der Botschaft jedoch 
nur bai Vorlage des von der Protokollabteilung des 
MfAA ausgestellten Diplomatönaus-veises; 

- Dienstpaß, jedoch ausschließlich nur bei Vorlage des 
von der Protokollabteilung des MfAA ausgestellten Aus 
weises. 

3. Inhaber von Diplomatenpässen der DVR Algerien benötigen 
für Raisen durch die DDR kein Transitvisum. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Tunesien 

1. Bürger der Republik Tunesien, die Inhaber eines gülti­
gen Diplomaten-, Spezial- oder Dienstpasses der Repu­
blik Tunesien sind, dürfen ohne Visum der DDR in das 
Hoheitsgebiet der DDR einreisen, durch dieses durchrei­
sen und aus ihm ausreisen. 

2. Inhaber von gültigen Diplomaten-, Spezial- oder Dienst­
pässen Tunesiens haben das Recht, sich nach der visa­
freien Einreise 

- bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten, 

- während der Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet 
der DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Botschaft 
Tunesiens in der DDR sind (dies g i l t auch für ihre im 
gemeinsamen Haushait lebenden Ehegatten und minderjähri­
gen Kinder,, wenn diese g l e i c h f a l l s gültige Diplomaten-, 
Spezial- oder Dienstpässe besitzen oder in solchen ein­
getragen sind). 

Die innerstaatlichen Meldebestimmungen der DDR werden durch 
diese Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht fur Burger der VR Kongo 

1. Bürger der VR Kongo, die Inhaber eines gültigen Diplo­
maten- oder Dienstpasses der VR Kongo sind, dürfen ohne 
Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR einreisen, 
durch dieses durchreisen und aus ihm ausreisen. 

2. Inhaber von gültigen Diplomaten- oder Dienstpässen der 
VR Kongo haben das Recht, sich nach der visafreien Ein­
reise • • 

- bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten, 

- wahrend der Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet 
der DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Botschaft 
der VR Kongo in der DDR sind (dies g i l t auch für ihre 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und minder­
jährigen Kinder, wenn diese g l e i c h f a l l s gültige Diplo­
maten- oder Dienstpässe besitzen oder in solchen mit 
eingetragen sind). ' 

Die innerstaatlichen Meldebeetimmungan der DDR werden 
durch diese Festlegungen nicht berührt« 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Kooperativen 
Republik Guyana . 

1. Bürger der Kooperativen Republik Guyana, die Inhaber e i ­
nes gültigen Diplomaten- oder Spezialpasses der Koopera­
tiven Republik Guyana sind, dürfen ohne Visum der DDR in 
das Hoheitsgebiet der DDR einreisen, durch dieses durch­
reisen und aus ihm ausreisen. 

2. Inhaber von gültigen Diplomaten- und Spezialpässen der 
Kooperativen Republik Guyana haben das Recht, sich nach 
der visafreien Einreise 

- bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten, 

- während der Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet der 
DDR aufzuhalten, wenn sie Mitglieder der diplomatischen 
Mission oder einer konsularischen Vertretung der Koope­
rativen Republik Guyana in der DDR bzw. einer diploma­
tischen Mission der Kooperativen Republik Guyana in e i ­
nem dritten Staat , deren Leiter in der DDR akkreditiert 
i s t , sind (dies g i l t auch für ihre im gemeinsamen Haus­
halt lebenden Ehegatten und Kinder, wenn diese gleich­
f a l l s gültige Diplomaten- oder Spezialpässe besitzen 
oder in solchen mit eingetragen sind) . 

Die innerstaatlichen Meldebestimmungen der DDR werden durch 
diese Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Mali 

1. Bürger der Republik Mali, die Inhaber eines gültigen Dipl 
maten- oder Dienstpasses (einschließlich des Diplomaten­
oder Dienstpasses in Blattform) der Republik Mali sind, 
dürfen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR 
einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm ausrei­
sen . 

2. Inhaber von gültigen Diplomaten- und Dienstpässen der Re­
publik Mali haben das Recht, sich nach der visafreien Ein 
reise 

- bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten, 

- während der Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet der 
DDR aufzuhalten, wenn sie Angehörige der Botschaft der 
Republik Mali in der DDR sind (dies g i l t auch für ihre 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und minder­
jährigen Kinder, wenn diese g l e i c h f a l l s gültige Diplo­
maten- oder Dienstpässe besitzen oder in solchen mit 
eingetragen sind). 
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Die innerstaatlichen Meldebestimmungen werden durch diese 
Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Venezuela 

1. Bürger der Republik Venezuela, die Inhaber eines gültigen 
Diplomatenpasses der Republik Venezuela sind, dürfen ohne 
Visum der DDR in das Hoheitsgebiet der DDR einreisen, durch 
dieses durchreisen und aus ihm ausreisen. 

2. Inhaber von gültigen Diplomatenpässen der Republik Venezuela 
haben das Recht, sich nach der visafreien Einreise 

bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten 

für die Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet der DDR 
aufzuhalten, wenn sie Mitglieder der Botschaft der Repu­
blik Venezuela in der DDR sind, und in dieser Zeit visa­
frei aus- und einzureisen (dies gi l t auch für ihre im ge­
meinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und minderjährigen 
Kinder, wenn diese gleichfalls gültige Diplomatenpässe 
besitzen oder in solchen mit eingetragen sind). 

Die innerstaatlichen Meldebestimmungen werden durch diese 
Festlegungen nicht berührt. 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der Republik Finnland 

1. Bürger der Republik Finnland, die Inhaber eines gültigen 
Diplomaten-, Dienst- oder Reisepasses der Republik Finn­
land sind, dürfen ohne Visum der DDR in das Hoheitsgebiet 
der DDR einreisen, durch dieses durchreisen und aus ihm 
ausreisen. 

2. Inhaber von gültigen Diplomaten-, Dienst- und Reisepässen 
der Republik Finnland haben das Recht, sich nach der vi s a ­
freien Einreise 

- bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten^ 

- für die Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet der DDR 
aufzuhalten, wenn sie Mitglieder der Botschaft der Re­
publik Finnland in der DDR sind, und in dieser Zeit v i s a ­
f r e i aus- und einzureisen (dies g i l t auch für ihre im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen, die 
Staatsbürger der Republik Finnland und im Besitz der 
obengenannten Pässe sind). 

Die innerstaatlichen Meldebestimmungen werden durch diese 
Festlegung nicht berührt. 

Daraus ergibt sich, daß für Bürger der Republik Finnland, 
die zu einem Aufenthall von n:'ir nls 90 Tagen einreisen, 
es sei denn, daß sie eine Tätigkeit in der Botschaft der 
Republik Finnland aufnehmen, Visapflicht besteht, und daß 
im Falle der Vorlage eines Berechtigungsscheines das Visum 
zur Einreise bzw. zur Ein- und Ausreise (mehrmalig) mit 
einer Gültigkeit von' mehr a l s 90 Tagen zu e r t e i l e n i s t . 
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Befreiung von der Visapflicht für Bürger der VR Mocambique 

1. Bürger der VR Mocambique, die Inhaber eines gültigen Diplo­
matenpasses der VR Mocambique sind, dürfen ohne Visum der 
DDR in das Hoheitsgebiet der DDR einreisen, durch dieses 
durchreisen und aus ihm ausreisen. 

2. Inhaber von gültigen Diplomatenpässen der VR Mocambique ha­
ben das Recht, sich nach der visafreien Einreise 

- bis zu 90 Tagen im Hoheitsgebiet der DDR aufzuhalten, 

- für die Dauer ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet der DDR 
aufzuhalten, wenn sie Mitglieder der Botschaft Mocambiques 
in der DDR sind (dies gi l t auch für ihre im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Ehegatten und minderjährigen Kinder, wenn 
diese gleichfalls gültige Diplomatenpässe besitzen oder in 
solchen mit eingetragen sind). 

Die innerstaatlichen Meldebestimmungen werden durch diese 
Festlegungen nicht berührt. 
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Grundsätze für die Genehmigung visapflichtiger Einreisen in 
die DDR zu einem befristeten Aufenthalt 

1. Personen, die nicht von der Visapflicht befreit sind, 
benötigen für die Einreise in die DDR und ihre Wieder­
ausreise ein Visum der DDR. 

2. Visa bzw. Berechtigungen zum Empfang von Visa werden 
e r t e i l t , wenn die Anträge auf Einreise in die DDR im 
Ergebnis eines Antrags- und Genehmigungsverfahrens von 
den dafür zuständigen Organen der DDR genehmigt wurden. 

3.1. Einreisen zu einem befristeten Aufenthalt aus dienst­
lichen und berufsbedingten Gründen 

- sind von dem dazu berechtigten Personenkreis bei den 
Dienststellen der DVP zu beantragen» 

- können in festgelegten Fällen direkt bei den Auslands­
vertretungen der DDR beantragt werden. 

3.2. Einreisen zu einem befristeten Aufenthalt aus privaten 
Gründen •;• '. 

- sind bei Einreisen von Bürgern der BRD und Westberlinern 
von den in der DDR wohnhaften Verwandten und Bekannten 
bei den Dienststellen der DVPj 

- von Bürgern anderer nichtsozialistischer Staaten bei 
der Generaldirektion des Reisebüros der DDR, die die 
Anträge zur Prüfung an das PdVP Berlin weiterleitet. 

zu beantragen. 
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3.3. Einreisen zu einem befristeten Aufenthalt aus touri­
stischen Gründen sind 

- bei Einreisen von Bürgern der BRD und Westberlinern 
von den Reisebüros in der BRD bzw. in Westberlin bei 
der Generaldirektion des Reisebüros der DDR, die die 
Anträge zur Prüfung an das PdVP Berlin weiterleitetj 
Vi baw, de*» Htheburd cUr F&J i jla^Md/düDiJ 1 

- von Bürgern anderer nichtsozialistischer Staaten unter 
Vorlage der Buchungsunterlagen formlos bei den Aus­
landsvertretungen der DDR oder bei den PKE bzw. Visa­
büros an den Grenzübergangsstellen 

zu beantragen. 

Westberliner, die nur für einen Tag ohne Übernachtung 
und ohne Inanspruchnahme eines Reisebüros als Touristen 
einzureisen wünschen, können dies bei den Büros für 
Besuchs- und Reiseangelegenheiten in Westberlin bean­
tragen. Die Prüfung der Anträge erfolgt durch das PdVP 
Berlin bzw., wenn bereits ein Berechtigungsschein zum 
mehrmaligen Empfang eines Visums e r t e i l t wurde, durch 
die Angestellten der DDR in den Büros. 

3.4. In bestimmten ausdrücklich festgelegten Fällen sind 
darüber hinaus die PKE befugt, Einreisen in die DDR 
zu genehmigen (vgl. Abschnitte III/5/8 - III/5/13). 

4. Im Falle der Genehmigung der Einreise wird von den 

- Dienststellen der DVP ein Berechtigungsschein zum 
Empfang eines Visums ausgestellt, der von dem An­
tragsteller (Betrieb bzw. Institution in der DDR, 
Verwandter oder Bekannter in der DDR) bzw. von der 
Generaldirektion des Reisebüros der Person, deren 
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Einreise erfolgen s o l l , zu übersenden i s t oder in 
Ausnahmefällen die Genehmigung zur Visaerteilung 
fernschriftlich oder telegrafisch übermittelti 

- Auslandsvertretungen der DDR, den Visabüros und den 
PKE ein Visum e r t e i l t . 

Bei Vorlage der Berechtigungsscheine zum Empfang von 
Visa werden die entsprechenden Visa von den Auslands­
vertretungen der DDR oder an den Grenzübergangsstellen 
von den PKE und Visabüros e r t e i l t . 

Sofern kein Visum zur Ein- und Ausreise erteilt wurde 
werden die Visa zur Ausreise (Wiederausreise) von den 
Dienststellen der DVP ohne besondere Voraussetzungen 
im Zusammenhang mit der Erfüllung der polizeilichen 
Meldepflicht e r t e i l t . 
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Allgemeine Bestimmungen über Visa zur Einreise in die DDR 
und zur Wiederausreise . -

1. Zur Visaerteilung sind bsfugt 

- die Auslandsvertretungen der DDR 
- die HA Konsularische Angelegenheiten des Ministeriums 

für Auswärtige Angelegenheiten 
- die Visabüros SaBnitz und Warnemünde des Ministeriums 

für Auswärtige Angelegenheiten 
~ dis PKE an den Grenzübergangsstellen 
- das Ministerium des Innern und die Dienststellen der 

DVP - PM -

2. Visa sind nur als gültig anzuerkennen, wenn sie gesisgel 
und unterschrieben sind, alle vorgesehenen Angaben voll­
ständig enthalten und wenn die eingetragene Gültigkeits­
dauer noch nicht abgelaufen i s t , 

Visa, die von 

- den Auslandsvertretungen der DDR 
- der HA Konsularische Angelegenheiten des Ministeriums 

für Auswärtige Angelegenheiten 
- den Visabüros SaBnitz und Warnemünde 
- dem Ministerium des Innern und den Dienststellen der 

DVP - PM -

ausgestellt wurden, müssen gesondert gesiegelt und 
unterschrieben sein. 

Bei Visa, die von den PKE e r t e i l t werden, sind Siegel 
und Unterschrift im Visumstempel enthalten bzw, auf der 
"Anlage zum Westberliner Personalausweis ..." aufgedruck* 
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Gie von den PKE und Dienststellen der DVP benutzten 
Visastempel sind außerdem mit einer konstanten, in 
den Visastempeln eingearbeiteten Visum-Nummer ver­
sehen. Bei Visaerteilung durch die Auslandsvertre­
tungen der DDR, die HA Konsularische Angelegenheiten 
des MfAA und die Visabüros wird die Vi3um-Nummer 
handschriftlich eingetragen. 

Änderungen von Visa müssen mit Änderungsstempel vor­
genommen und mit kleinem Dienstsiegel und Unterschrift 
bestätigt worden sein. 

Als Visa werden e r t e i l t 

- V i s a zur Einreise 
- Visa zur Ein- und Ausreise (ein- oder mehrmalig) 
- Visa zur Ausreise (Wiederausreise) 
- Visa zur Aus- und Wiedereinreise (ein- oder mehrmalig) 

Visa können durch Zusatzstempel als "Diplomatenvisum" 
oder als "Dienstvisum" k l a s s i f i z i e r t werden. 

Visa können als Einzelvisa oder als Sammelvisa er t e i l t 
werden. 

Visa werden als Stempelabdruck in Pässe bzw. andere Per­
sonaldokumente oder aufgedruckt bzw. aufgestempelt auf 
einer Anlage zum Paß bzw. anderen Personaldokument er­
t e i l t . 
An Westberliner werden Visa generell auf einer "Anlage 
zum Westberliner Personalausweis für Personen mit stän­
digem Wohnsitz in Berlin (West)" e r t e i l t . 



Austauschblatt 
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I I 1/3/2 :. 

Visa v/erden Bürgern anderer Staaten auf "Anlage zum 
Paß/Ausweis" e r t e i l t , wenn dies aus politisch-opera­
tiven Gründen zur Gewährleistung der Geheimhaltung 
der Reisetätigkeit des Paßinhabers notwendig i s t 
oder wenn Reiseausweise für Flüchtlinge bzw. für 
Staatenlose vorgelegt werden (vgl. auch Abschnitt 

Außerdem können in Ausnahmefällen von den Auslands­

zeichnung "Deutschland" im Zusammenhang mit der Ein­
tragung des Geburts- oder Wohnortes) und eine Ände­
rung durch die zuständigen Organe des Heimatstaates 
nicht erwirkt werden kann. 

1. Mitreisende Kinder bzw. Jugendliche, die das 16. Le­
bensjahr vollendet haben, müssen im Besitz eines e i ­
genen Visums in bzw. zu ihrem Paß oder anderen Per­
sonaldokument sein. 

2. Mitreisende Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, müssen 

- im Besitz eines eigenen Visums in bzw. zu ihrem Paß 
bzw. anderen Personaldokument sein oder 

- im Visum einer erwachsenen Begleitperson anzahl­
mäßig eingetragen sein. 

Durch die Auslandsvertretungen und die HA Konsularische 
Angelegenheiten des MfAA wird Kindern, die im Besitz 

II1/5/17). 

V e r t r e t u n g e n der DDR und der HA Konsularische Ange­
legenheiten Visa auf "Anlage zum Paß/Ausweis" auch 
dann e r t e i l t werden, wenn im Paß politisch unsach­
liche Bezeichnungen entholten sind (z. B. die Be-
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eines eigenen Passes bzw. anderen Personaldokumentes 
sind, ein eigenes Visum e r t e i l t . Bei Erteilung der 
Visa durch die PKE werden mitreisende Kinder unabhän­
gig davon, ob sie einen eigenen Paß oder ein eigenes 
anderes Personaldokument besitzen, aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit in der Regel im Visum einer erwach­
senen Begleitperson eingetragen. + 

8. Visa, die in Familienpässe als Stempel* e r t e i l t wur-
i den, gelten für a l l e im Familienpaß eingetrogenen 

Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
I s t das Visum mit dem Zusatzvermerk "Für Herrn (bzw. 
Frau) (Familienname)" versehen, g i l t das Visum nur 
für die namentlich genannte, im Familienpaß eingetra­
gene erwachsene Person. 

9. In Visa zur Einreise bzw. zur Ein- und Ausreise wird 
- sofern in speziellen Fällen keine anderslautende 

• Festlegung getroffen wurde - kein Reiseziel einge­
tragen . 

II1/3/2 
Seite 4 
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Visum zur Einreise 099111 
1. Visa zur Einreise werden e r t e i l t von 

- den Auslandsvertretungen der DDR 
- den Visabüros SaBnitz und Warnemünde des MfAA 
- den PKE an den Grenzübergangsstellen 

an 
- Personen, denen eine einmalige Einreise aus dienst­

lichen, privaten oder touristischen Gründen genehmigt 
wurde, sofern nicht ein Visum zur Ein- und Ausreise 
(einmalig) e r t e i l t wird bzw. zu erteilen i s t . 

2. Sie berechtigen zur einmaligen Einreise in die DDR. 

3. Bei der Erteilung von Visa zur Einreise wird im Visum­
stempel gemäß Anlage 1 bzw. im aufgedruckten Visum auf 
der "Anlage zum Westberliner Personalausweis ..." die 
Zeile "und Ausreise (ein-mehr-malig)" gestrichen oder 
zur Visaerteilung an Bürger anderer Staaten ein Visum- . 
stempel gemäß Anlage 3 benutzt. 

4. Visa zur Einreise, die von den Auslandsvertretungen der 
DDR ausgestellt werden, sind hinsichtlich des Zeitpunktes, 
bis zu dem die Einreise erfolgen kann, befristet. Ist 
diese Frist zum Zeitpunkt der vorgesehenen Einreise über­
schritten, i s t das Visum ungültig. 
Visa, die von den PKE e r t e i l t werden, sind nicht befristet. 

5. Zu benutzende Grenzübergangsstellen werden nicht vorge­
schrieben. Die Visa berechtigen zum Grenzübertritt über 
alle für den Inhaber und die jeweilige Verkehrsart zuge­
lassenen Grenzübergangsstellen. 



1. Austauschblatt 
(3. Änderung) 

Deutsche Demokratische Republik 

V i s u m Nr. 1 / 4 1 / 2 2 3 
zur Einreise 
wid Auoroioo(oin—mohr molig) 

bis . 

über die zugelassenen Grenzübergangsstellen 

Gerstungen Q 1. 04. 79 

Bei Erteilung durch die HA Konsularische 
Angelegenheiten des MfAA, die Auslands­
vertretungen der DDR bzw. die Visabüros 
Saßnitz und Warnemünde 
- enthalten die Visa außerdem die Rubri­

ken "vom" und "nach" (in der Regel wird 
als R e i s e z i e l "DDR" eingetragen)j 

- erfolgt eine gesonderte Siegelung und 
Unterschriftsleistung. 

I I I / 3 / 3 
Anlage 1 

000122 



1 , A u s t a u s c h b l a t t 
( 2 0 * Änderung) 

IXI/3/3 
Anlage 2 

sei ilsclie : DesRskraSischu Republik-
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

p. * V i. i l 

610123 

• Anlage 
. zum WesXheriiiiftr PerKoneloiiswuls 
Sur Personen mil siündiycfn Wohnsitz, 

in Siedln |WÖSS] 

Nr. 

i s i i m 

zur Einreise 

bis. 

über dlo zugelassenen Grenzübergangsstellen 

/ • J b / n i x * ' - -<̂ >ji\ <*\ 
i. A. 

A 17/3 

b • w • 



Bei Erteilung durch dis HA Konsularische 
Angelegenheiten .-das MfAA, die Auslands­
vertretungen der DDR bzw. die Visabüros 
SaBnitz und Warnemünde erfolgt eine geson­
derte Siegelung und Unterschriftsleistung» 



1. Austauschtolatt 
(3. Änderung) 

.111/3/3 
Anlage 3 

Deutsche Cemo&reflschö Republik 

V i s u m Nr. 3 / 4 1 / 1 3 2 
zur Einreise 

Getslungw Q J Q4 yg 

LA. 
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Visum zur bin- und Ausreise (einmalig) ' 

1. Visa zur Ein- und Ausreise (einmalig) werden e r t e i l t 
von 

- den Auslandsvertretungen der DDR 
- der HA Konsularische Angelegenheiten des MfAA 
- den Visabüros Saßnitz und Warnemünde des MfAA 
- den PKE an den Grenzübergangsstellen 

- Personen, denen eine einmalige Einreise aus dienstlichen 
und berufsbedingten Gründen genehmigt wurde, sofern nicht 
nur ein Visum zur Einreise e r t e i l t wird; 

- Bürger anderer Staaten (außer der BRD), denen die Ein­
reise als Tourist genehmigt wurde; 

- Westberliner, denen die Einreise zu einem Aufenthalt 
bis zu 3 Tagen genehigt wurde 

sowie vom PdVP Berlin im Fall e der Genehmigung eines zwi­
schenzeitlichen Aufenthaltes in Westberlin (vgl. auch Ab­
schnitt 111/6/0 ) . 

2. Sie berechtigen zur einmaligen Einreise in die DDR und 
zur Wiederausreise. , 

3. Bei der Erteilung von Visa zur Ein- und Ausreise (ein­
malig) wird im Visumstempel bzw. im aufgedruckten Visum 
auf der "Anlage zum Westberliner Personalausweis ..." 
in der Zeile "und Ausreise (ein-mehr-malig)" das Wort 
"mehr" gestrichen (siehe Anlagen 1 - 2). 

an 
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Durch die PKE an den Grenzübergangsstellen Bahnhof 
Friedfichstraße, Bornholmer Straße, Chausseestraße, 
Invalidenstraße, Oberbaumbrücke und Sonnenallee sind 
für Westberliner zur Erteilung eines Visums zur Ein-
und Ausreise (einmalig) für einen 

- Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR, Berlin, 
Anlagen zum Westberliner Personalausweis mit aufge­
drucktem Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig), in 
denen a l s Re i s e z i e l "Hauptstadt der DDR, Be r l i n , " 
eingedruckt i s t und das die Festlegung enthält, daß 
die Ausreise "über die gleiche Grenzübergangsstelle" 
zu erfolgen hat, gemäß Anlage 3 

- Zwei-Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR, Berlin, 
Anlagen zum Westberliner Personalausweis mit aufge­
drucktem Visum zur Ein- und Ausreise (einmalig), in 
dem als Rei s e z i e l "Hauptstadt der DDR, Berlin" einge­
druckt i s t , gemäß Anlage 4 

zu verwenden. 

Visa zur Ein- und Ausreise (einmalig), die von den Aus­
landsvertretungen der DDR, der HA Konsularische Angele­
genheiten des MfAA und den Visabüros Saßnitz und Warne­
münde e r t e i l t werden, sind h i n s i c h t l i c h Beginn und Ende 
ihrer Gültigkeit b e f r i s t e t . 
Visa zur Ein- und Ausreise (einmalig), die von den PKE 
e r t e i l t werden, sind nur h i n s i c h t l i c h des Endes ihrer 
Gültigkeit b e f r i s t e t . 
Das unter "bis" eingetragene Datum i s t das Datum, bis 
zu dem die Wiederausreise zu erfolgen hat. 
Der Grenzübertritt i s t nur im Rahmen der jeweils f e s t ­
gelegten Gültigkeit zu gestatten. 




